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Wir befinden uns inmitten eines globalisierten Wettbewerbs 
und Wandels hin zu einer immer weiter spezialisierten 
Dienstleistungsgesellschaft. In dieser haben sich die Arbeits-
märkte und Grundstrukturen von Arbeit stark verändert. 
Globalisierung und internationale Zusammenarbeit, techno-
logischer Fortschritt, Digitalisierung und Vernetzung, institu-
tioneller, struktureller und demografischer Wandel haben zu 
einer Entgrenzung im Sinne einer „Auflösung traditioneller 
räumlicher, zeitlicher oder organisatorischer Grenzen von 
Arbeit“ (Eichhorst & Tobsch, 2015, S. 47) geführt und die 
Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt verändert (Gottschall & 
Voß, 2005). In der fachlichen und öffentlichen Diskussion ist 
hierbei von flexiblen Arbeitswelten, einer diesbezüglichen 
Flexibilisierung und Entgrenzung der Arbeit und insgesamt 
von einem Arbeiten 4.0 die Rede (Eichhorst & Tobsch, 2014, 
2015). Mit Arbeiten 4.0 wird das gesamte Phänomen des 
Wandels der Arbeit bezüglich einer Veränderung von Ar-
beitsformen und Arbeitsverhältnissen bezeichnet. Innerbe-
triebliche Abläufe und Strukturen verändern sich dabei und 
eine „Öffnung tradierter Grenzziehungen“ wird evident 
(Eichhorst & Tobsch, 2015, S. 47).

Mit dem Betreten globaler Märkte steigt der Wettbewerbs-
druck. Viele Unternehmen versuchen daher, um den Arbeits-
ablauf an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen, bei-
spielsweise Betriebs- und Maschinenlaufzeiten maximal zu 
nutzen oder atypische Beschäftigungsformen und Beschäfti-
gungsweisen einzusetzen. Gleichzeitig lassen sich ein gesell-
schaftlicher Wandel, soziale Umbrüche sowie Veränderungen 
von Lebensentwürfen und privaten Interessen- und Lebens-
lagen beobachten. Damit gehen veränderte Ansprüche an 
die Arbeitswelt und die eigene Tätigkeit einher (Vahle-Hinz & 
Plachta, 2014; Widuckel, de Molina, Ringlstetter & Frey, 
2015). 
Insgesamt wird das klassische Normalarbeitsverhältnis als 
Normativ aufgeweicht und rückt zu Gunsten von flexiblen 
bzw. atypischen Beschäftigungsformen1 wie Teilzeitarbeit, be-
fristete Beschäftigung, Leih- und Zeitarbeit sowie (Solo-)
Selbstständigkeit immer mehr in den Hintergrund (Glaser & 

Palm, 2016). Einzelne Branchen wie das Gesundheitswesen 
weichen schon lange von dem Schema der Normalbeschäfti-
gung ab und nutzen flexible Beschäftigungsformen.

Für Beschäftigte wie Unternehmen birgt die sich schnell wan-
delnde Arbeitswelt mit ihren flexiblen Beschäftigungsformen 
sowohl Chancen und Freiheiten als auch neue Herausforde-
rungen, Belastungen und Risiken, auf die sie reagieren müs-
sen. Die dafür notwendige Gestaltungs- und Anpassungsfä-
higkeit stellt „nicht nur eine erhöhte Anforderung an die 
arbeitenden Menschen und an deren Fähigkeiten dar, sondern 
stärkt auch die Relevanz der Gesundheitsthematik“ (Bauer & 
Braun, 2014, S. 11). Verschiedene arbeitsbedingte körperli-

1 Einleitung

1 In diesem iga.Report beschreibt flexible Arbeit das gesamte Phänomen von Flexibilisie-
rung und Entgrenzung. Wenn konkret von Beschäftigungsformen die Rede ist, werden 
die Begriffe atypisch und flexibel synonym verwendet. Neben einer grundlegenden 
Flexibilisierung der Beschäftigungsformen zeigt sich übergreifend eine zeitliche und 
räumliche Flexibilisierung von Arbeit wie mobile Arbeit, Telearbeit, ständige Erreichbar-
keit, hohe Pendelbelastungen oder berufliche Fernreisen. 

Definition: Arbeiten 4.0

„Der Begriff ‚Arbeiten 4.0‘ knüpft an die aktuelle Diskus-
sion über die vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) 
an, rückt aber die Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse 
ins Zentrum – nicht nur im industriellen Sektor, sondern 
in der gesamten Arbeitswelt. ‚Arbeiten 1.0‘ bezeichnet 
die beginnende Industriegesellschaft vom Ende des  
18. Jahrhunderts und die ersten Arbeiterorganisationen. 
‚Arbeiten 2.0‘ sind die beginnende Massenproduktion 
und die Anfänge des Wohlfahrtsstaats am Ende des  
19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung brachte damals 
neue soziale Probleme mit sich, der zunehmende Druck 
der organisierten Arbeiterschaft bildete eine wichtige 
Grundlage für die Einführung der ersten Sozialversiche-
rungen im Deutschen Reich. ‚Arbeiten 3.0‘ umfasst die 
Zeit der Konsolidierung des Sozialstaats und der Arbeit-
nehmerrechte auf Grundlage der sozialen Marktwirt-
schaft: Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhandeln sozial-
partnerschaftlich auf Augenhöhe miteinander. Die 
Notwendigkeit der Wahrnehmung gemeinsamer Interes-
sen steht im Betrieb wie auch unter den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern insgesamt außer Frage. Später 
folgte die teilweise Rücknahme sozialer Rechte, auch 
angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks und 
der Öffnung nationaler Märkte. ‚Arbeiten 4.0‘ wird ver-
netzter, digitaler und flexibler sein. Wie die zukünftige 
Arbeitswelt im Einzelnen aussehen wird, ist noch offen.“ 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2018)
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che, psychische und soziale Belastungen und Herausforde-
rungen können sich negativ auf die körperliche und seelische 
Gesundheit auswirken. Dementsprechend werden die Folgen 
körperlicher und psychosozialer Belastungen am Arbeitsplatz 
zunehmend als eine Ursache für vermehrte Fehlzeiten und 
auch Frühberentungen diskutiert (Badura, Ducki, Schröder, 
Klose & Meyer, 2017).

Flexible bzw. atypische Beschäftigungsformen gehen im Ver-
gleich zu Normalbeschäftigung mit weiteren, speziellen be-
schäftigungsbezogenen Stressoren einher, z. B. mit materiel-
ler Deprivation oder Beschäftigungsinstabilität (Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung e. V., 2016). Das Zusammen-
wirken von Arbeit und der Gesundheit von Beschäftigten 
wird bislang jedoch häufig nur im Kontext klassischer Nor-
malarbeitsverhältnisse beleuchtet. Es stellt sich daher die 
Frage, welche Risiken und Chancen sich im Speziellen bei 
flexiblen Beschäftigungsformen ergeben, welche Erkenntnis-
se zum Zusammenhang von flexiblen Beschäftigungsformen 
und der Gesundheit von Beschäftigten vorliegen und wie vor 
diesem Hintergrund die Gesundheit aller Beschäftigten ge-
schützt und verbessert werden kann. Um die Gesundheit all 
ihrer Beschäftigten langfristig zu erhalten, zu schützen und 
zu fördern, müssen Unternehmen und Führungskräfte auch 
auf die spezifischen Belastungen und Risiken derer reagie-
ren, die flexibel beschäftigt sind. Eine Gesundheitsförderung, 
die lediglich auf Normalarbeitsverhältnisse und diesbezügli-
che Stressoren ausgerichtet ist, erscheint im Kontext von Ar-
beiten 4.0 weder angemessen noch ausreichend.

Die Förderung von Gesundheit im Setting Betrieb unterliegt 
somit ebenso einem Wandel. Um alle Beschäftigten und de-
ren Bedürfnisse adäquat zu erreichen, muss Gesundheitsför-
derung so gestaltet sein, dass sie Arbeiten 4.0 und somit 
flexiblen Beschäftigungsformen entspricht. Folglich über-
rascht es nicht, dass eine Forderung nach einer Gesundheits-
förderung und Prävention 4.0 laut wird (Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung e. V., 2016). In diesem Zusammenhang 
lässt sich allerdings beobachten, dass es Unternehmen 
schwerfällt, eine Betriebliche Gesundheitsförderung zu reali-
sieren, die Beschäftigte aller Beschäftigungsformen und de-
ren Bedürfnisse gleichwertig und passend adressiert und so-
mit die Gesundheit aller schützt und fördert.

Ziel von Betrieblicher Gesundheitsförderung soll stets sein, 
durch eine Schaffung gesunder Verhältnisse für alle Beschäf-
tigten Gesundheitswirkungen zu erreichen, physische und 
psychosoziale Ressourcen zu stärken, Risikofaktoren zu ver-

mindern, Beschwerden und Missbefinden zu reduzieren und 
präventiv zu verhindern sowie durch eine Bindung an gesund-
heitsförderliche Aktivitäten ein schützendes Gesundheitsver-
halten auszubilden (Brehm et al., 2002). Bei der Umsetzung 
von Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung soll-
ten ferner die drei Prinzipien Partizipation, Integration und 
Ganzheitlichkeit berücksichtigt werden (Bundesministerium 
für Gesundheit, 2019; GKV-Spitzenverband, 2018):
– Partizipation bedeutet, dass die gesamte Belegschaft in 

die Prozesse der Betrieblichen Gesundheitsförderung mit-
einbezogen wird.

– Integration beschreibt, dass die Betriebliche Gesundheits-
förderung über alle Unternehmensbereiche hinweg und 
bei allen wichtigen Entscheidungen berücksichtigt wird.

– Ganzheitlichkeit zielt schließlich darauf ab, dass sowohl 
eine Verhaltens- als auch Verhältnisorientierung stattfin-
det, sprich sowohl am individuellen Verhalten der Be-
schäftigten als auch an den Bedingungen des Arbeitsplat-
zes angesetzt wird (Bundesministerium für Gesundheit, 
2019).

Es stellt sich daher konkret die Frage, wie Gesundheitsförde-
rung in der Praxis gestaltet werden kann und sollte, um diesen 
Anforderungen hinsichtlich flexibler Beschäftigungsformen 
nachzukommen. Eine mögliche Lösung könnte die sogenannte 
aufsuchende Gesundheitsförderung bieten. Der Grundgedan-
ke aufsuchender Gesundheitsförderung ist es, durch eine Inte-
gration von Maßnahmen in den Arbeitsablauf und ihre Durch-
führung unmittelbar am Arbeitsplatz örtliche und zeitliche 
Barrieren zu minimieren. Die Beschäftigten werden also ge-
zielt aufgesucht. Dadurch wird der Zugang nicht nur erleich-
tert, sondern vor allem auch für alle ermöglicht. So gelingt es, 
zu allen, auch zu risikoexponierten und schwer erreichbaren 
Zielgruppen, durchzudringen. Die aufsuchende Gesundheits-
förderung zeigt sich demgemäß als ein vielversprechender 
Ansatz, um den generellen Zielen der Gesundheitsförderung 
unabhängig von der Arbeitsform nachzukommen.

Dieser iga.Report rückt flexible Beschäftigungsformen als 
eine grundlegende Säule von Arbeiten 4.0 und somit auch 
von Gesundheitsförderung in den Fokus und betrachtet die 
aufsuchende Gesundheitsförderung als einen diesbezügli-
chen Lösungsansatz.

Kapitel 2 widmet sich den flexiblen Beschäftigungsformen. 
Zunächst wird der Hintergrund der Flexibilisierung von Be-
schäftigungsformen skizziert. Anschließend wird eine Defini-
tion des Begriffs flexible Beschäftigungsformen im Allgemei-
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nen sowie im Speziellen vorgenommen. Schließlich wird der 
Zusammenhang von flexiblen Beschäftigungsformen und 
Gesundheit dargestellt, und beschäftigungsbezogene Stres-
soren werden herausgearbeitet. Dabei geht Kapitel 2 nur auf 
die Flexibilisierung von Beschäftigungsformen ein. Bezüglich 
weiterer Facetten von Arbeiten 4.0 muss auf weiterführende 
Literatur verwiesen werden. Der iga.Report 23 (Strobel, 
2013; Hassler, Rau, Hupfeld & Paridon, 2016) beschäftigt sich 
beispielsweise ausführlich mit Auswirkungen von ständiger 
Erreichbarkeit und Präventionsmöglichkeiten. 

Kapitel 3 legt den Fokus auf die aufsuchende Gesundheits-
förderung. Nach einem Abriss des Status Quo unter Betrach-
tung der Barrieren für Betriebliche Gesundheitsförderung 
erfolgt eine Definition von aufsuchender Gesundheitsförde-

2.1 Hintergrund und Entwicklung flexibler  
 Beschäftigungsformen

Den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und somit von aty-
pischen Beschäftigungsformen liegen verschiedene Ursachen 
zugrunde. Im Folgenden werden die einzelnen Faktoren detail-
lierter betrachtet und deren Einfluss beschrieben.

Globalisierung, weltweiter Handel und technologischer Fort-
schritt – wie Digitalisierung, Entwicklung von Informations- 
und Kommunikationstechnologien, Veränderungen durch Ro-
botik oder künstliche Intelligenz – haben der Flexibilisierung 
der Arbeitswelt einen intensiven Schub gegeben (Eichhorst & 
Buhlmann, 2015). Digitale Kommunikationsmöglichkeiten las-
sen einen ungehinderten, weltweiten und simultanen Daten-
austausch und auf diesem Wege das Erschließen des globa-
len Markts zu. Der globale Handel führt wiederum dazu, dass 
sich Marktbedingungen verändern und Finanzinvestitionen 
das Geschehen und die Arbeitssituation beeinflussen können 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2017). Weiterhin 
mündet ein globaler Handel in einer stark schwankenden 
Nachfrage und einem höheren Wettbewerbsdruck, der zu 
Unvorhersehbarkeiten bezüglich der Produktionsauslastung 
führt. Dabei werden, um auf dem Markt bestehen zu können, 

rung. Anschließend werden die Entwicklung und der For-
schungsstand zu aufsuchender Gesundheitsförderung aufge-
zeigt und erörtert, welche Chancen diese hinsichtlich flexibler 
Beschäftigungs- und Arbeitsformen bietet und welchen Bei-
trag sie zu einer Gesundheitsförderung 4.0 liefern kann. 
Hierzu wird ein Blick in die Praxis geworfen. Anhand von er-
probten Konzepten und Best-Practice-Beispielen werden Po-
tenziale aufgezeigt, konkrete Gestaltungsansätze beschrie-
ben sowie Handlungsempfehlungen bzw. Gelingensfaktoren 
für die betriebliche Praxis abgeleitet.

Den Abschluss bildet ein Fazit zu aufsuchender Gesundheits-
förderung im Kontext flexibler Beschäftigungsformen und 
Arbeiten 4.0.

2  Flexible Beschäftigungsformen

zunehmend technische Innovationen und Produktivitätsstei-
gerungen erforderlich (Eichhorst & Buhlmann, 2015; Hüne-
feld, 2016). Unternehmen begegnen diesen Gegebenheiten 
mit Hilfe von Flexibilisierung – intern in Form von flexiblen 
Arbeitszeitverträgen, oder extern, beispielsweise mit Leihar-
beit oder Werkverträgen (Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, 2017). Technologische Entwicklung und Digitalisie-
rung bringen ferner vielfältige neue Möglichkeiten und Ar-
beitsweisen mit sich. In diesem Zusammenhang zeigen sich 
weitere Facetten des Phänomens Arbeiten 4.0: Arbeit wird 
zunehmend mobil, Arbeitsformen werden örtlich und zeitlich 
flexibilisiert und Beschäftigte müssen oder können dadurch 
teilweise immer weniger vor Ort sein (Bruch, Block & Färber, 
2016). So nutzen über 80 Prozent der Beschäftigten in 
Deutschland digitale Informations- oder Kommunikations-
technologien in ihrer beruflichen Tätigkeit (Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales, 2016a). Neben der ortsunabhän-
gigen digitalen Kommunikation zwischen Menschen nehmen 
auch informationsaustauschende und kommunizierende Pro-
zesse zwischen Maschinen zu sowie selbstlernende Techno-
logien, sogenannte künstliche Intelligenz (KI). Die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen hängt maßgeblich davon 
ab, ob es ihnen gelingt, am Puls dieser technologischen Ent-
wicklungen zu bleiben und somit am globalen Markt zu be-
stehen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016a, 
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2017). Denn durch neue Technologien werden Produktions-
möglichkeiten gesteigert. Dies ermöglicht einerseits, bei Be-
darf auch unvorhergesehene, größere Auftragsvolumen reali-
sieren zu können. Andererseits resultiert daraus auch eine 
stoßweise größere Auslastung und ein schwankender Bedarf 
an Beschäftigten (Eichhorst & Buhlmann, 2015). Darüber hi-
naus mündet der technologische Fortschritt in einer Konkur-
renz zwischen Mensch und Maschine, denn Roboter und Be-
schäftigte können zunehmend adäquat eingesetzt werden. 
Beschäftigte sehen sich bedroht, durch Maschinen ersetzt zu 
werden. Das Zusammenwachsen von Produktion und Ent-
wicklung hebt zum einen die Qualifikationsanforderungen 
an die Beschäftigten und resultiert in einem erhöhten Bedarf 
an Fachkräften in wissensintensiveren Jobs. Zum anderen 
sinkt dadurch die Nachfrage an einfachen Tätigkeiten sowie 
an Geringqualifizierten (Eichhorst & Buhlmann, 2015).

Demografischer Wandel und Fachkräftemangel bedingen 
ebenfalls Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Betrachtet 
man den demografischen Wandel, wird deutlich, dass ein Ge-
burtenrückgang gleichzeitig mit einem Rückgang an Perso-
nen im erwerbsfähigen Alter und somit einer „Verknappung 
des Arbeitskräfteangebots“ (Ristau-Winkler, 2015, S. 15) ein-
hergeht (Eichhorst & Buhlmann, 2015). Um diesen knappen 
Personalressourcen zu begegnen, spielt nach Ristau-Winkler 
(2015) neben älteren Arbeitskräften und zugewanderten Per-
sonen auch die Gruppe der nicht erwerbstätigen oder nur 
geringfügig erwerbstätigen Mütter eine wichtige Rolle. Sie 
stellt das „am schnellsten aktivierbare und qualifizierbare 
Potenzial“ (Ristau-Winkler, 2015, S. 18) dar und bietet somit 
eine Möglichkeit, diesem Mangel bzw. dieser Verknappung 
entgegenzuwirken. Um diese Gruppe zu akquirieren und er-
folgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, muss jedoch 
eine Vereinbarkeit mit den privaten Anforderungen geschaf-
fen und Arbeit familienkompatibel gestaltet werden.

Ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Wandel und die damit 
verbundenen, über die letzten Jahrzehnte veränderten Le-
bensentwürfe nehmen großen Einfluss auf eine Flexibilisie-
rung von Arbeit: Ein zunehmend partnerschaftliches Ge-
schlechterrollenverständnis führt dazu, dass die Rollen eines 
hauptverdienenden Mannes und einer nicht erwerbstätigen 
Frau, die für Haushalt und Kinder zuständig ist, immer mehr 
aufweichen. In diesem Zuge tritt ein Anspruch an Gleichstel-
lung in Arbeit und Familie hervor. Weiterhin zeigt sich eine 
Veränderung privater Interessenlagen wie der Wunsch nach 
Zeitsouveränität, um Privatleben und Beruf zu vereinbaren 
(Bäcker, Naegele, Bispinck, Hofemann & Neubauer, 2010; 

Eichhorst & Buhlmann, 2015). Die steigende Erwerbstätigkeit 
von Frauen im Allgemeinen, ein stärkeres Interesse von Müt-
tern an Teilzeitbeschäftigung sowie eine stärkere Beteiligung 
von Vätern an der Kindererziehung führen zu einer Zunahme 
an und einem Ausbau von Teilzeitbeschäftigung und weite-
ren Formen wie mobiler Arbeit, Job Sharing oder flexiblen 
Arbeitszeiten (Eichhorst & Tobsch, 2015; Ristau-Winkler, 
2015).

Um für potenzielle Beschäftigte attraktiv zu sein oder für das 
vorhandene Personal attraktiv zu bleiben, müssen Unterneh-
men auf private, familiäre Ansprüche reagieren und alternative 
Beschäftigungsformen schaffen. Allerdings betonen Bäcker et 
al. (2010), dass es vor allem Frauen gibt, die unfreiwillig in 
Teilzeit arbeiten und eigentlich eine Vollzeitstelle anstreben. 
Teilzeitbeschäftigung ist in diesem Kontext kritisch und ambi-
valent zu sehen, denn ein nicht zu vernachlässigendes Pro-
blem einer Teilzeitbeschäftigung ist die geringere oder man-
gelhafte soziale Absicherung. Dies zeigt sich vor allem im 
Alter, da die Rentenversicherung von der Höhe des Einkom-
mens abhängig ist, sodass viele Frauen von Altersarmut be-
droht sind.

Die Veränderungen der Arbeitswelt wirken sich auch auf die 
Erwerbsverläufe und Arbeitsbiografien aus (Klatt, Ciesinger, 
Thiele, Bücker & Bakuhn, 2015). Durch die Digitalisierung der 
Arbeitsprozesse und Unternehmensformen bestimmen viel-
mehr Projekte und Ergebniserwartungen des Marktes Ar-
beitszeit, Arbeitsort und Arbeitsprozess. So rückt selbststän-
dige Arbeit immer mehr in den Vordergrund. Sie geht für die 
Beschäftigten mit einer größeren Eigenverantwortung bei 
der Gestaltung ihrer persönlichen Arbeitsbiografie einher, in 
der sich Phasen der Beschäftigung mit Phasen der Arbeitslo-
sigkeit, Qualifizierung oder Familienphasen immer mehr und 
immer wieder abwechseln. Aus privaten, familiären, sozialen 
oder wirtschaftlichen Gründen werden temporäre Unterbre-
chungen der eigenen Erwerbstätigkeit, Teilzeitbeschäftigun-
gen oder Befristungen gegebenenfalls nicht nur akzeptiert, 
sondern auch aktiv angestrebt (Bäcker et al., 2010). Man 
spricht in diesem Kontext auch von einer zunehmenden Hy-
bridisierung der Erwerbsarbeit: Zum einen wechseln sich 
Phasen abhängiger und selbstständiger Arbeit ab und zum 
anderen werden selbstständige und abhängige Arbeit oder 
Mehrfachbeschäftigungen zeitgleich ausgeübt (Schulze 
Buschoff, 2018). Diese immer flexibler und hybrider werden-
den Erwerbsbiografien fordern dabei auch neue Modelle  
der sozialen Absicherung, da eine stringente Absicherung 
durch eine Normalbeschäftigung nicht mehr oder nur einge-
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schränkt greift und den Beschäftigten somit Nachteile ent-
stehen. Weiterhin obliegt die soziale Absicherung bei einer 
Selbstständigkeit den Selbstständigen. Keller und Seifert 
(2011) sprechen im Kontext dieser Flexibilisierung der Arbeit 
und der Beschäftigungsformen von sogenannten Prekaritäts-
risiken: Rahmenbedingungen wie unzureichendes Einkom-
men, mangelnde soziale Sicherung oder geringere Beschäfti-
gungsstabilität und Beschäftigungsfähigkeit beschreiben die 
Benachteiligungen und führen dazu, dass die Betroffenen 
sozial absteigen bzw. vom sozialen Abstieg bedroht sind.

Die geschilderten Mechanismen, die eine Flexibilisierung zu-
nehmend vorantreiben, werden grundsätzlich erst durch ge-
setzliche Deregulierungen ermöglicht (Glaser & Palm, 2016). 
Aufgrund von Gesetzeslockerungen bzw. weniger strikten 
Ausgestaltungen von Gesetzen, z. B. hinsichtlich Arbeitszei-
ten, Vertragsbefristungen oder Kündigungsschutz, wurde fle-
xible oder auch atypische Beschäftigung überhaupt erst 
möglich und konnte sich ausbreiten. So haben politische Ent-
wicklungen eine Flexibilisierung der Arbeit maßgeblich er-
möglicht (Eichhorst & Buhlmann, 2015; Eichhorst & Marx, 
2011).

Während sich über die letzten Jahrzehnte eine Zunahme an 
flexiblen Beschäftigungsformen – wie geringfügige Beschäf-
tigung, Zeitarbeit und befristete Beschäftigung – feststellen 
lässt, ist zugleich die Zahl der Erwerbslosen gesunken. In die-
sem Zusammenhang wird oftmals ein positiver Zusammen-
hang zwischen der Zunahme an flexiblen Beschäftigungsfor-
men und der Reduktion der Erwerbslosigkeit gesehen und 
betont (Eichhorst & Tobsch, 2015). Dieser Zusammenhang ist 
jedoch auch kritisch zu betrachten, da beispielsweise eine 
Teilzeitbeschäftigung nicht unmittelbar mit einer Schaffung 
neuer Arbeitsplätze einhergeht. Vielmehr lässt sich mancher-
orts eine Aufspaltung von Vollzeitstellen in Teilzeitstellen be-
obachten. Weiterhin werden sozialversicherungspflichtige 
Teilzeitstellen in geringfügige Beschäftigungen umgewan-
delt. Insgesamt gelingt eine Integration von Arbeitslosen in 
den Arbeitsmarkt über Minijobs nur selten (Bäcker et al., 
2010). Außerdem erhöhen veränderte Arbeitsmärkte und die 
Gesamtarbeitslosigkeit den „Druck, atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse einzugehen“ (Bäcker et al., 2010, S. 433). 
Die Zunahme an und größer werdende Heterogenität von 
flexibler Beschäftigung und flexiblen Beschäftigungsformen 
geht außerdem mit einer Lohnspreizung einher, sowohl zwi-
schen flexiblen Beschäftigungsformen und Normalarbeits-
verhältnissen als auch innerhalb der Normalarbeitsverhält-
nisse (OECD, 2013). Dies lässt sich vor allem durch einen 

Rückgang von Tarifbindung und eine Zunahme an Niedrig-
lohnjobs erklären (Eichhorst & Tobsch, 2015). Dabei lässt sich 
feststellen, dass die Flexibilisierung nicht in allen Branchen, 
Wirtschaftszweigen und Berufen gleichmäßig voranschreitet 
oder verbreitet ist. Selbstständigkeit oder Freelancing ist be-
sonders im Dienstleistungssektor und im kreativen Bereich 
verbreitet (Mai & Marder-Puch, 2013). Dort ist vor allem eine 
Selbstständigkeit hochqualifizierter Kräfte ohne Angestellte 
zu verzeichnen. Es entwickeln sich zunehmend auf Projektar-
beiten fokussierte und vernetzte Unternehmensmodelle. Die-
se greifen auf selbstständige Kräfte zurück, wenn Arbeits-
kraft benötigt wird, ohne eine langfristige Bindung 
einzugehen (Eichhorst & Buhlmann, 2015). Allgemein neh-
men die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen sowie 
Teilzeitbeschäftigung zu. Diese Ausweitung wird besonders 
im Gesundheits- und Sozialwesen, im akademisch-wissen-
schaftlichen Bereich sowie im öffentlichen Dienst evident. 
Demgegenüber werden im Dienstleistungssektor – vor allem 
im Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Gebäude-
reinigungshandwerk – einfachere Tätigkeiten vermehrt mit 
Minijobs abgedeckt, und in der verarbeitenden Industrie ist 
Leih- und Zeitarbeit stark verbreitet (Bäcker et al., 2010; 
Eichhorst & Tobsch, 2015). Darüber hinaus variieren atypi-
sche Beschäftigungsformen nicht nur nach Branche, sondern 
auch hinsichtlich des Geschlechts, des Alters und Qualifika-
tionsniveaus der Beschäftigten. So ist beispielsweise der  
Anteil Jüngerer sowie gering Qualifizierter bei Minijobs, be-
fristeter Beschäftigung sowie Leih- und Zeitarbeit überpro-
portional hoch (Seifert, 2017). 

Laut Statistischem Bundesamt (2018) gab es 2017 insgesamt 
rund 37,2 Millionen Kernerwerbstätige im Alter von 15 bis 64 
Jahren, ohne Personen in Ausbildung, Bildung oder Freiwilli-
gendienst. Ihre Verteilung ist in Tabelle 1 (S. 12) dargestellt.

Prozentual gesehen zeigt die Verteilung, dass 69 Prozent der 
Kernerwerbstätigen normalbeschäftigt, 21 Prozent atypisch 
abhängig beschäftigt und zehn Prozent selbstständig tätig 
sind. Im Vergleich zu 1991 ist die Zahl an Normalbeschäftig-
ten um zehn Prozent zu Gunsten von atypischen Beschäfti-
gungsformen (ohne Selbstständigkeit) gesunken. Die Zahl 
der (Solo-)Selbstständigen ist seit 1991 lediglich um zwei 
Prozent von acht auf zehn Prozent angestiegen. Insgesamt 
sind 38 Prozent der Frauen und 24 Prozent der Männer aty-
pisch beschäftigt (Teilzeit, Befristung, Leih- und Zeitarbeit, 
Selbstständigkeit). Während insgesamt mehr Männer als 
Frauen erwerbstätig sind, ist die Anzahl an Frauen bei atypi-
schen, abhängigen Beschäftigungsformen mehr als doppelt 

iga.Report 39 |  11

Flexible Beschäftigungsformen und aufsuchende Gesundheitsförderung im Betrieb



TYPISCH ATYPISCH GESAMT

Normalarbeit Atypische, abhängige Beschäftigung Selbst- 
ständigkeit

Gesamt Befristete 
Beschäfti-
gung*

Teilzeit- 
beschäfti-
gung*

Geringfügige 
Beschäfti-
gung*

Zeit- und 
Leiharbeit*

Fr
au

en

10.779.000 5.307.000 1.269.000 4.080.000 1.648.000 308.000 1.213.000 17.377.000

M
än

n
er

14.978.000 2.411.000 1.281.000 708.000 529.000 625.000 2.377.000 19.783.000

∑ 25.757.000 7.718.000 2.550.000 4.788.000 2.177.000 932.000 3.590.000 37.159.000

Tabelle 1: Verteilung der Erwerbstätigen im Jahr 2017 nach Beschäftigungsform und Geschlecht (Statistisches Bundesamt, 2018, S. 362)

* Überschneidungen zwischen den verschiedenen Formen der abhängigen atypischen Beschäftigung sind möglich.

so hoch. Hinsichtlich befristeter Beschäftigungsformen ist 
eine nahezu gleiche Verteilung von Männern und Frauen zu 
beobachten. In Teilzeitbeschäftigung arbeitet ein überpro-
portionaler Anteil an Frauen, und in Leih- und Zeitarbeit sind 
doppelt so viele Männer wie Frauen beschäftigt. Dieses Ver-
hältnis trifft annähernd auch auf Tätigkeiten in Selbststän-
digkeit zu. Im Vergleich zu 1991 ist bei Männern die Zahl der 
Selbstständigen nahezu gleichgeblieben, der Anteil abhän-
gig atypisch Beschäftigter hat sich von sechs auf zwölf Pro-
zent verdoppelt. Bei Frauen zeigt sich keine Verdopplung, 
aber ebenfalls ein Anstieg einer abhängigen atypischen Be-
schäftigung von 23 Prozent auf 31 Prozent. Der Anteil von 
Frauen in Selbstständigkeit ist nur marginal von fünf auf sie-
ben Prozent angestiegen.

Mit Blick auf Veränderungen bezüglich des Alters kann beob-
achtet werden, dass mit ansteigendem Alter eine Zunahme 
selbstständiger Tätigkeiten einhergeht. Dieser Trend zeigt 
sich bis zu einem Alter von 55 Jahren, anschließend sinkt der 
Anteil Selbstständiger wieder. Teilzeitbeschäftigungen stei-
gen ab 35 Jahren sprunghaft an, geringfügige Beschäftigun-
gen sind in den höheren Altersklassen vermehrt verbreitet, 
und befristete Beschäftigungen nehmen mit ansteigendem 
Alter ab (Statistisches Bundesamt, 2018).
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2.2 Definition flexibler 
 Beschäftigungsformen

2.2.1 Atypische Beschäftigungsformen 
  und Normalbeschäftigung

Bei flexiblen Beschäftigungsformen handelt es sich nicht um 
einen feststehenden Begriff, sondern vielmehr um ein viel-
schichtiges Phänomen mit verschiedenen Facetten: um „eine 
Sammelkategorie heterogener Formen der Arbeitsorganisati-
on, die unterschiedliche Flexibilisierungsfunktionen im be-
trieblichen Personaleinsatz – und partiell auch für Beschäf-
tigte – erfüllen“ (Galais, Sende, Hecker & Wolff, 2012; Seifert, 
2017, S. 14). Gemeinsamkeit ist, dass sie alle außerhalb des 
sogenannten Normalarbeitsverhältnisses angesiedelt sind.

Ein Blick in den wissenschaftlichen, politischen und öffentli-
chen Diskurs zeigt, dass sowohl von flexiblen Beschäfti-
gungsformen als auch von Normalarbeit keine einheitliche 
Definition existiert. Das beginnt bereits bei dem Begriff „fle-
xibel“: Meist wird an seiner Stelle der Begriff „atypisch“ ver-
wendet, als Gegenteil zu „typisch“ bzw. „normal“. (Bäcker 
et al., 2010; Europäisches Parlament, 2017; Schmeißer et al., 
2012; Seifert, 2017; Stephan & Ludwig-Mayerhofer, 2014). 
Denn „flexibel“ und konkret „flexible Arbeit“ sind Oberbe-
griffe, unter die „verschiedene Flexibilisierungsformen wie 
flexible Arbeitsformen oder atypische Beschäftigungsformen 
fallen“ (Hünefeld, 2016, S. 11–12).

Zusammenfassung: Hintergrund flexibler 
Beschäftigungsformen

Aus Unternehmenssicht ermöglichen flexible Beschäfti-
gungsformen eine Anpassung der Arbeitskraftkapazität an 
die Nachfrage und an das schwankende Auftragsvolumen 
(Bäcker et al., 2010; Glaser & Palm, 2016). Durch den sek-
toralen Strukturwandel mit wachsendem Dienstleistungs-
sektor steigt auch die Nachfrage „nach möglichst flexiblen 
Beschäftigungsformen mit nicht-standardisierten Beschäf-
tigungszeiten, um den Erfordernissen der unterschiedlichen 
Inanspruchnahme von Dienstleistungszeiten nachkommen 
zu können“ (Bäcker et al., 2010, S. 433). Atypische Beschäf-
tigungsformen ermöglichen es, in unproduktiveren Zeiten 
die in Anspruch genommene Arbeitsleistung zu reduzieren 

und so Arbeitskosten zu senken. Denn die Veränderungen 
in der Arbeitswelt, die durch Deregulierungen, Digitalisie-
rung, neue Technologien, Globalisierung und kürzere Pro-
duktlebenszyklen geprägt sind, führen zu einem intensive-
ren Wettbewerb und zu dem Bedarf, den Kostenfaktor der 
Arbeit zu senken (Warter, 2018). Durch atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse werden Kosten vermieden, die im Zu-
sammenhang mit einem geregelten Schutz in Normalar-
beitsverhältnissen entstehen. Somit werden zu Gunsten 
einer flexiblen Unternehmenspolitik die Unsicherheiten des 
Arbeitsmarktes an die Beschäftigten übertragen, die mit 
einer niedrigeren Arbeitsplatzsicherheit und sozialen Absi-
cherung konfrontiert sind. Auf der anderen Seite ergeben 
sich aus Beschäftigtensicht auch Vorteile, beispielsweise 
eine bessere Vereinbarkeit mit dem Privatleben.

Die Definition des Europäischen Parlaments betont bei flexi-
blen Beschäftigungen, dass sie „nicht dem herkömmlichen 
oder typischen Modell der regelmäßigen, unbefristeten Voll-
zeitbeschäftigung bei einem einzigen Arbeitgeber über einen 
langen Zeitraum entsprechen“ (Europäisches Parlament, 
2017). Brehmer und Seifert (2008) fassen unter atypische Be-
schäftigung im Detail Teilzeitarbeit, Leiharbeit, befristete und 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Schmeißer et al. 
(2012) zählen auch die (Solo-)Selbstständigkeit dazu.

Im Gegenzug ist Normalarbeit in der Arbeits- und Sozialpolitik 
durch folgende Kriterien gekennzeichnet:
– „Vollzeittätigkeit mit entsprechendem subsistenz-

sicherndem Einkommen;
–  unbefristetes Beschäftigungsverhältnis;
–  vollständige Integration in die sozialen Sicherungs- 

systeme (vor allem Arbeitslosen-, Kranken- und Renten-
versicherung);

–  Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis;
–  Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers vom Arbeit- 

geber.“ (Keller & Seifert, 2011, S. 8)
Bedeutend bei Normalarbeitsverhältnissen ist laut Keller und 
Seifert (2011) eine Kopplung der Erwerbstätigkeit und der 
sozialen Sicherung, insbesondere der Rentenversicherung. 
Beschäftigte in einem Normalarbeitsverhältnis sind in die so-
zialen Versicherungssysteme eingebunden, sodass sie über 
ihre abgeführten Beiträge den Anspruch erwerben, bei 
Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Eintritt in das Rentenalter 
entsprechende Leistungen aus den Versicherungen zu bezie-
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hen (Hünefeld, 2016). Weiterhin ist laut Hünefeld (2016) 
Normalarbeit dadurch gekennzeichnet, dass direkt in dem 
Unternehmen gearbeitet wird, mit dem der Arbeitsvertrag 
abgeschlossen wurde, und nur ein Arbeitsvertrag besteht. 
Wird mehr als eine Beschäftigung ausgeführt, liegt eine 
Mehrfachbeschäftigung vor, was als eine Form atypischer Be-
schäftigung anzusehen ist.

Das Normalarbeitsverhältnis bildet insgesamt Grundlage 
und Anhaltspunkt für rechtliche Rahmenbedingungen, die 
dabei dem Schutz der Beschäftigten dienen, sodass die Aus-
gestaltung von Arbeitsverträgen nicht ausschließlich den 
Vertragsparteien obliegt. Glaser und Palm (2016) heben hin-
sichtlich der Arbeitszeiten hervor, dass diese bei einem Nor-
malarbeitsverhältnis meist tagsüber von Montag bis Freitag 
stattfinden. Sperber und Walwei (2017) benennen konkret, 
dass es sich bei mehr als 31 Stunden Wochenarbeitszeit um 
ein Normalarbeitsverhältnis handelt und nicht um eine Teil-
zeitbeschäftigung. Laut § 2 des Gesetzes über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsge-
setz – TzBfG, 2000) ist eine Person bereits dann in Teilzeit 
beschäftigt, wenn die regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer 
ist als die Wochenarbeitszeit einer vergleichbaren vollzeitbe-
schäftigten Person. Bäcker et al. (2010) sprechen wiederum 
lediglich von einem geregelten und stetigen Arbeitszeitmus-
ter und betonen ferner Aspekte wie Weisungsgebundenheit 
und Interessenvertretung. Sie nennen insgesamt als Merk-
male des Normalarbeitsverhältnisses (ebd., S. 434):
–  „Vollzeittätigkeit (Umfang der Arbeitszeit),
–  geregelte und stetige Arbeitszeitmuster  

(Lage und Verteilung der Arbeitszeit),
–  Dauerhaftigkeit (Stabilität der Beschäftigung),
–  Unbefristung (Kontinuität der Beschäftigung),
–  tarifvertraglich normierte Vergütung  

(Normierung der Entlohnung),
–  volle Sozialversicherungspflicht (Soziale Sicherung),
–  Abhängigkeit und Weisungsgebundenheit vom  

Arbeitgeber (Autonomie der Beschäftigung),
–  kollektive Interessenvertretung  

(Mitbestimmung in der Beschäftigung).“
Es zeigt sich, dass unterschiedlich strenge und präzise Definitio-
nen und Auslegungen eines Normalarbeitsverhältnisses existie-
ren und dementsprechend auch flexible bzw. atypische Beschäf-
tigungsformen kein einheitliches Konstrukt sind. Insgesamt 
kann jedoch festgehalten werden, dass alle Beschäftigungsfor-
men, die von der jeweils gültigen Definition des Normalarbeits-
verhältnisses in irgendeiner Art abweichen, als flexible bzw. 
atypische Beschäftigung definiert werden können.

Definition: Atypische bzw. flexible 
Beschäftigungsformen

Unter atypische bzw. flexible Beschäftigungsformen 
werden in diesem iga.Report gefasst: Teilzeit-, sozialver-
sicherungspflichtige sowie nicht sozialversicherungs-
pflichtige geringfügige Beschäftigung, befristete Be-
schäftigungsverhältnisse, Leih- und Zeitarbeit und 
(Solo-)Selbstständigkeit. Darüber hinaus können die Be-
schäftigungsformen in Kombination auftreten, wie etwa 
eine befristete Teilzeitstelle. „Atypisch“ kann sich also 
auf verschiedene Facetten der Arbeitsorganisation be-
ziehen.

Beschäftigungsformen können weiterhin segmentiert und 
hinsichtlich ihres Flexibilitätsgrades unterschieden werden. 
Süß, Ruhle und Schmoll (2018) differenzieren in Stammbe-
legschaft, Randbelegschaft (wie Teilzeitarbeit oder befristete 
Verträge) und periphere Arbeitskräfte (wie Zeit- und Leihar-
beit und Freelancing). Die Stammbelegschaft ist gekenn-
zeichnet durch funktionale Flexibilität in Form eines breiten 
Qualifikationsspektrums. Die Randbelegschaft weist hinge-
gen eine numerische Flexibilität auf und ermöglicht dadurch 
eine Reaktion auf Nachfrageschwankungen. Periphere Ar-
beitskräfte schließlich schaffen funktionale, numerische und 
finanzielle Flexibilität und somit zusätzliche ökonomische 
Vorteile (Süß et al., 2018).

In der Auseinandersetzung mit atypischen bzw. flexiblen Be-
schäftigungsformen wird weiterhin hervorgehoben, dass die-
se hinsichtlich ihrer Bedingungen bewertet werden müssen 
und in diesem Zusammenhang prekäre von nicht-prekären 
Beschäftigungsverhältnissen abgegrenzt werden müssen 
(Hünefeld, 2016). Prekäre Arbeitsverhältnisse liegen dann 
vor, wenn eine Beschäftigungsform kritische Bedingungen 
aufweist und Beschäftigte in eine schwierige und problema-
tische soziale Situation versetzen (Prekaritäts- und Unsicher-
heitsrisiko). Im Kontext atypischer Beschäftigungsverhältnis-
se findet nicht selten eine Diskussion statt, inwiefern sie als 
prekär zu betrachten sind. Da Normalarbeitsverhältnisse je-
doch ebenso prekär sein können, sind atypische bzw. flexible 
Beschäftigungsformen nicht mit prekären Beschäftigungs-
verhältnissen gleich zu setzen oder die Begriffe atypisch und 
prekär synonym zu verwenden (Brinkmann, Dörre, Kraemer 
& Speidel, 2006).
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Abhängig von der Beschäftigungsform und deren vertragli-
cher Ausgestaltung sind die Prekaritätsrisiken verschieden 
stark ausgeprägt oder können miteinander kumulieren. Ob 
ein prekäres Verhältnis vorliegt, ist laut Europäischem Parla-
ment von der Art des Arbeitsvertrages abhängig sowie von 
folgenden Faktoren:
– „geringe bis gar keine Sicherheit des Arbeitsplatzes 

aufgrund des nicht dauerhaften Charakters der Arbeit, 
etwa bei ungewollten und oft geringfügigen Teilzeitver-
trägen und – in einigen Mitgliedstaaten – bei undurch-
sichtigen Arbeitszeiten und wechselnden Arbeits- 
aufgaben bedingt durch Arbeit auf Abruf;

–  geringer Kündigungsschutz sowie fehlender Sozialschutz 
im Falle einer Kündigung;

–  ein Entgelt, das nicht für ein würdiges Leben ausreicht;
–  keine oder begrenzte Sozialschutzrechte oder -leistungen;
–  kein oder begrenzter Schutz vor jeder Form von 
 Diskriminierung;
–  begrenzte oder gar keine Aussichten auf Aufstieg im 

Arbeitsmarkt, Karriereentwicklung und Fortbildung;
–  wenige Kollektivrechte sowie eingeschränkte Rechte  

auf Kollektivvertretung;
–  ein Arbeitsumfeld, das nicht die Mindestvorschriften  

in Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit erfüllt“ 
 (Europäisches Parlament, 2010, 2017, S. 1).

Mümken und Kieselbach (2009, S. 315–316) benennen weiter-
hin verschiedene Prekaritätsindikatoren, anhand derer der 
Prekaritätsgehalt einer Beschäftigungsform bestimmt werden 
kann. Sie unterscheiden dabei Prekarität bezüglich der Le-
benssituation und der Arbeitssituation. Hinsichtlich der Le-
benssituation unterteilen sie in subjektive Merkmale und 
Haushaltszusammensetzung. Unter subjektiven Merkmalen 
wird verstanden, dass jede Person unsichere Arbeitssituatio-
nen anders bewertet und gegebenenfalls als Bedrohung oder 
Belastung wahrnimmt. Unter Haushaltszusammensetzung 
wird eine konkrete Beurteilung der Lebensumstände verstan-
den. Mit Blick auf die Arbeitssituation benennen Mümken und 
Kieselbach (2009) fünf Indikatoren: materielle Situation, recht-
lich-institutionelle Situation, Arbeitsunsicherheit, Arbeitsquali-
tät und Beschäftigungsfähigkeit. Der Indikator materielle Situ-
ation bestimmt z. B., ob die Höhe des Einkommens ausreichend 
ist und finanzielle Planungssicherheit vorliegt. Der Indikator 
rechtlich-institutionelle Situation bezieht sich auf die soziale 
Absicherung und Integration in soziale Sicherungssysteme 
durch die Beschäftigung. Ängste und Sorgen bezüglich eines 
Arbeitsplatzverlustes werden durch den Indikator Arbeitsunsi-
cherheit bestimmt, und der Indikator Arbeitsqualität bezieht 

sich auf körperliche und psychosoziale Belastungen durch Ar-
beitsbedingungen. Der Indikator Beschäftigungsfähigkeit be-
wertet schließlich, ob etwa eine Prekarität verschärft wird 
durch fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten und somit feh-
lende Möglichkeiten zur Steigerung des Qualifikationsniveaus.

2.2.2 Teilzeitbeschäftigung

Wie bereits geschildert, ist im Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG, 2000) keine Wochenstundenzahl definiert, die eine 
eindeutige Aussage zulässt, wann eine Teilzeitbeschäftigung 
vorliegt. Es handelt sich dann um eine Teilzeitbeschäftigung, 
wenn die durchschnittliche Arbeitszeit geringer als die Arbeits-
zeit in vergleichbarer Vollzeitbeschäftigung ist. Gibt es keine 
vergleichbaren Beschäftigten in Vollzeit, so ist ein Vergleich 
anhand des anwendbaren Tarifvertrages zu ziehen. Unter Teil-
zeitarbeit werden also jene Arbeitsverhältnisse gefasst, „die 
eine Arbeitszeit unterhalb der regelmäßigen betrieblichen und 
tariflichen Arbeitszeit aufweisen“ (Bäcker et al., 2010, S. 437). 
Da in einzelnen Branchen verschiedene Wochenarbeitsstun-
den für eine Vollzeitstelle gelten, ist es nicht möglich, Voll- und 
Teilzeitarbeit anhand einer Stundenzahl allgemeingültig von-
einander abzugrenzen.

Grundsätzlich muss Teilzeit in zwei Untergruppen differenziert 
werden: zum einen in sozialversicherungspflichtige Teilzeitar-
beit und zum anderen in geringfügige Beschäftigung. Bei ers-
terer besteht wie bei der äquivalenten Vollzeitstelle die Pflicht 
der Sozialversicherung und es gelten diesbezügliche Regelun-
gen, Pflichten und Rechte. Unter einer geringfügigen Beschäf-
tigung wiederum ist eine Teilzeitbeschäftigung zu verstehen, 
die eine bestimmte Verdienstgrenze unterschreitet und somit 
nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegt (Bäcker et al., 
2010)2. Hierbei gelten zwei Grenzen: Bis maximal 450 Euro 
Bruttoeinkommen handelt es sich um einen sogenannten Mi-
nijob. Minijobs sind nicht sozialversicherungspflichtig, die Aus-
nahme bildet die Rentenversicherung, die grundsätzlich greift. 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können sich allerdings 
von dieser Versicherungspflicht befreien lassen. Eine geringfü-
gige Beschäftigung ist nicht mit einer Versicherung in einer 
gesetzlichen Krankenkasse verbunden, sodass Beschäftigte 
sich selbst krankenversichern und diese Kosten tragen müssen. 

2 Bäcker et al. (2010) merken dabei an, dass bei Berechnungen oder Darstellungen zur 
Verbreitung von Teilzeitbeschäftigung oftmals beide Gruppen zusammengefasst würden. 
Dies sei jedoch äußert kritisch zu betrachten, da durch die Sozialversicherungspflicht 
große Unterschiede entstünden, die beide Gruppen nicht miteinander vergleichbar 
machten. 
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Wenn Beschäftigte mehr als 450 Euro und bis maximal 850 
Euro verdienen, ist von einem sogenannten Midijob die Rede. 
Diese Beschäftigten befinden sich in einer Gleitzone, in der 
Versicherungspflicht besteht, allerdings nur reduzierte Beiträ-
ge zur Sozialversicherung zu zahlen sind (Janas & Thiemann, 
2012).

Arbeitsrechtlich unterscheidet sich eine Teilzeitstelle nicht 
von einer Vollzeitstelle, unabhängig davon, ob die Teilzeit-
stelle sozialversicherungspflichtig oder geringfügig ist. Die-
ser Gleichbehandlungsgrundsatz beinhaltet, dass Teilzeit-
kräfte aufgrund ihrer geringeren Arbeitsdauer gegenüber 
Vollzeitbeschäftigten nicht benachteiligt werden dürfen. Die 
Gleichbehandlung gilt auch für das Arbeitsentgelt, das min-
destens so hoch sein muss, wie es dem Anteil der geleisteten 
Arbeitszeit an der Zeit Vollzeitbeschäftigter entspricht. Das 
heißt, der Stundenlohn ist bei vergleichbarer Arbeit gleich, 
die Gesamtleistungen weichen aber durch die geringere Ar-
beitszeit ab. Eine Ungleichbehandlung ist nur in Ausnahmen 
unter der Erklärung eines sachlichen Grundes zulässig. Ist die 
Dauer der Arbeitszeit für eine Leistungsbemessung irrele-
vant, stehen den Teilzeitkräften die Zuwendungen in gleicher 
Höhe zu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016b).

Weiterhin wird unter Teilzeitarbeit auch eine Flexibilisierung 
der Arbeitszeitformen gefasst, z. B. wenn die Arbeitszeit in-
nerhalb einer Woche und/oder eines Monats variiert, die 
Stunden ungleich verteilt sind oder Arbeit auf Abruf prakti-
ziert wird. Arbeit auf Abruf bedeutet, dass Beschäftigte ihre 
Arbeitsleistung nach Bedarf und entsprechend des Arbeits-
anfalls erbringen (Bäcker et al., 2010; Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, 2016b; Hünefeld, 2016). Gemäß § 12 
Abs. 2 des TzBfG (2000) müssen zwischen dem Abruf und 
dem Tag der Erbringung der Arbeitsleistung mindestens vier 
Tage liegen. Bei einem Jahresarbeitszeitvertrag wird für eine 
längere Periode, üblicherweise ein Jahr, ein festes Arbeits-
zeitbudget festgelegt. Die durchschnittliche Arbeitszeit ist 
somit über das Jahr gesehen variabel, die Höhe der Vergü-
tung ist jedoch über das Jahr hinweg gleichmäßig (Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales, 2016b). Außerdem exis-
tieren sogenannte kurzfristige Beschäftigungen, die nicht 
über Entgelt, sondern anhand der Arbeitsdauer definiert sind. 
Dazu gehören Tätigkeiten, die nicht länger als zwei Monate 
ausgeübt werden. Wird die Beschäftigung an weniger als 
fünf Tagen pro Woche ausgeübt, definiert sich die Kurzfristig-
keit nicht über die Monate, sondern über einen Zeitraum von 
insgesamt maximal 50 Kalendertagen. Versicherungsfreiheit 
ist nur dann gegeben, wenn das Arbeitsentgelt 450 Euro im 

Monat nicht überschreitet (Janas & Thiemann, 2012). Eine 
weitere Variante innerhalb der Teilzeitbeschäftigung ist die 
Arbeitsplatzteilung. Hier teilen sich zwei Teilzeitkräfte eine 
Vollzeitstelle.

2.2.3 Befristete Beschäftigung

Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterscheidet sich von ei-
nem Normalarbeitsverhältnis insofern, als dass die Beschäf-
tigung nicht auf unbestimmte Zeit angelegt ist. Es endet au-
tomatisch nach Ablauf einer im Vertrag vereinbarten Zeit, 
ohne dass eine Kündigung notwendig ist. Meist wird eine 
Befristung im Rahmen von Projekten, Vertretungsstellen oder 
bei Arbeit auf Probe vorgenommen. Sonderformen sind Be-
fristungen, die auf Abruf geschehen, Gelegenheitsarbeit oder 
Saisonarbeit. Zudem kann der Umfang der Stelle variieren, es 
kann also sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit gearbeitet 
werden.

Eine Befristung bewirkt, dass durch das vertraglich verein-
barte Ende besondere gesetzliche und tarifliche Schutzbe-
stimmungen nicht greifen. Beispielsweise ist eine ordentliche 
Kündigung grundsätzlich nicht möglich, eine Ausnahme be-
steht nur, wenn dies explizit vertraglich geregelt wurde. Wei-
terhin besteht z. B. der Mutterschutz nur für die Laufzeit des 
Vertrages und nicht darüber hinaus. Befristungen können 
über eine Dauer von bis zu zwei Jahren ohne Grund vorge-
nommen werden, ab zwei Jahren muss der Arbeitgeber einen 
sachlichen Grund vorweisen, allerdings gibt es hier einige 
Ausnahmeregelungen. So ist eine dreimalige Verlängerung 
eines auf zwei Jahre befristeten Vertrags möglich oder Be-
schäftigte ab 58 Jahren dürfen grundsätzlich befristet einge-
stellt werden. Im Falle einer Existenzgründung dürfen befris-
tete Verträge von bis zu vier Jahren abgeschlossen werden 
(Bäcker et al., 2010).

2.2.4 Leih- und Zeitarbeit

Leih- oder Zeitarbeit3 beschreibt ein Beschäftigungsverhält-
nis, bei dem Personal – sogenannte Leiharbeitskräfte – von 
einem Arbeitgeber an Dritte gegen ein Entgelt für eine be-
stimmte Zeit entliehen werden (Hünefeld, 2016). Merkmal 
der Leih- und Zeitarbeit ist somit ein Dreiecksverhältnis aus 
einer Leiharbeitskraft, einer verleihenden Firma und einem 

3 Die Begriffe Leiharbeit und Zeitarbeit sowie Personalleasing oder Arbeitnehmerüber-
lassung werden im Allgemeinen und in diesem iga.Report synonym verwendet.
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Entleihunternehmen. Die Leiharbeitskraft ist meist bei einem 
Personaldienstleistungsunternehmen beschäftigt und wird 
von diesem zeitweise an dessen Kundschaft (Entleihunter-
nehmen) überlassen, für die sie dann in einem begrenzten 
Zeitraum tätig ist. In diesem Zeitraum ist das entleihende  
Unternehmen der Leiharbeitskraft gegenüber weisungsbefugt.

Auch wenn der Name Zeitarbeit eine Befristung nahelegt, 
sind Zeitarbeit und befristete Tätigkeiten voneinander abzu-
grenzen. Das Arbeitsverhältnis zwischen Zeitarbeitskraft und 
Personaldienstleistungsunternehmen kann sowohl befristet 
als auch unbefristet sein (Spermann, 2014). Die Zeitkompo-
nente betrifft vielmehr den Entleih an Dritte. Gemäß § 1b des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG, 1995) darf eine 
Leiharbeitskraft maximal 18 aufeinander folgende Monate 
an das gleiche Unternehmen entliehen bzw. ihm überlassen 
werden. Vorherige Überlassungen müssen dann miteinbe-
rechnet werden, wenn diese nicht länger als drei Monate 
auseinanderliegen. Bei einer Personalüberlassung ist im Sin-
ne der Sozialversicherung das Personaldienstleistungsunter-
nehmen der Arbeitgeber und hat daher die Arbeitgeber-
pflichten gegenüber den Sozialversicherungsträgern. Neben 
der Meldepflicht obliegt es ihm, die Sozialversicherungsbei-
träge abzuführen. Falls diesen Verpflichtungen nicht nachge-
kommen wird, trägt allerdings auch das entleihende Unter-
nehmen bzw. die entleihende Institution Verantwortung und 
haftet für die Beitragsschulden, und zwar für die Zeit, in der 
das Personal überlassen wurde (Kamann, 2018).

2.2.5 (Solo-)Selbstständigkeit

Bei Selbstständigkeit oder Freelancing handelt es sich um 
eine heterogene Beschäftigungskategorie, die kein arbeits-
rechtliches Beschäftigungsverhältnis darstellt, da die Ar-
beitsbedingungen und die Entlohnung gesetzlich nicht gere-
gelt sind (Hünefeld, 2016). Für Selbstständige liegen daher 
grundsätzlich keine Mindest- oder Schutzstandards vor, es 
besteht keine Verpflichtung zu sozialer Sicherung und es 
greift kein Schutz vor unverhältnismäßigen Arbeitsanforde-
rungen oder vor Ausbeutung. Sie müssen dementsprechend 
selbst die Kosten für die Krankenversicherung tragen, privat 
sozial vorsorgen und haben beispielsweise keinen Anspruch 
auf eine Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder auf bezahlten 
Urlaub. Es wird davon ausgegangen, dass Selbstständige 
selbst für ihre Arbeitsbedingungen verantwortlich sind und 
deshalb nicht den Schutz durch die Sozialversicherung benö-
tigen (Bäcker et al., 2010). Als selbstständig gelten Personen, 
die im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erwerbs-

wirtschaftlich tätig sind und ihre Arbeit selbst organisieren 
können. Dies bedeutet, sie haben keine fixen Arbeitszeiten, 
können den Arbeitsort flexibel wählen und sind niemandem 
weisungsgebunden (Bäcker et al., 2010). Eine Sondergruppe 
der Selbstständigen bilden die Solo-Selbstständigen. Darun-
ter fallen Personen, die ein eigenes Unternehmen haben oder 
selbstständig ihre Profession ausüben, ohne dabei weitere 
Personen zu beschäftigen (Schulze Buschoff, 2018). Freelanc-
ing oder freie Mitarbeit bedeutet, dass eine selbstständige 
Person „wissensintensive Dienstleitungen für Unternehmen 
in Projekten von unterschiedlicher Dauer“ (Clasen, 2012, S. 98) 
leistet. Das bedeutet auch, dass der Grad der unternehmeri-
schen Freiheit mit der Dauer und der Anzahl der Auftragge-
benden variiert und gegebenenfalls eingeschränkt ist. Freie 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Freelancer) werden daher 
auch teilweise zwischen Selbstständigen und Angestellten 
eingeordnet. Sie gehen dabei allerdings kein „direktes Ar-
beitnehmerverhältnis ein, sondern erbringen ihre Leistung 
auf selbstständiger Basis“ (Süß et al., 2018, S. 247).

Von einer Selbstständigkeit muss die sogenannte Schein-
selbstständigkeit abgegrenzt werden. Bei einer Scheinselbst-
ständigkeit besteht formalrechtlich kein Arbeitnehmerstatus, 
allerdings sind Scheinselbstständige faktisch nur von einem 
Unternehmen, einer arbeitgebenden Person oder Institution 
abhängig. Liegt eine Scheinselbstständigkeit vor, besteht  
volle Sozialversicherungspflicht, die von beiden Parteien des 
Arbeitsverhältnisses geleistet werden muss (Bäcker et al., 
2010).

2.3 Flexible Beschäftigungsformen  
 und Gesundheit

Die Flexibilisierung der Arbeitswelt und atypische Beschäfti-
gungsformen bieten gesundheitliche Chancen (Ressourcen), 
bergen aber auch gesundheitliche Risiken (Stressoren). Wäh-
rend sich z. B. durch eine Reduzierung der Stundenanzahl 
oder eine Selbstständigkeit neue Freiheiten für Freizeit und 
private Verpflichtungen eröffnen, besteht ebenso die Gefahr, 
dass dadurch die lebensweltliche Stabilität ins Wanken gerät 
und sich die gesamte Lebensführung auf die Erwerbstätigkeit 
ausrichtet (Widuckel, 2015). Atypische Beschäftigungsfor-
men bieten den Unternehmen mehr Flexibilität – für die Be-
schäftigten kann diese Flexibilität aufgrund einer höheren 
Unsicherheit und Instabilität jedoch zu gesundheitlichen Be-
lastungen und Beanspruchungsfolgen führen. Im Folgenden 
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Definition: Stressoren

Unter Stressoren werden in dieser Publikation Faktoren 
verstanden, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 
einem Stresserleben bei den Beschäftigten münden und 
sich dabei negativ auf die physische und psychische Ge-
sundheit und das Wohlbefinden auswirken können.

sollen daher Erkenntnisse zu flexibler Beschäftigung und Ge-
sundheit zusammengetragen und diskutiert werden.

Wegen der großen Heterogenität atypischer Beschäftigungs-
formen und diesbezüglichen Stressoren sowie Ressourcen ist 
es schwierig, generelle Aussagen zu atypischen Beschäfti-
gungsformen und Gesundheit zu tätigen oder einen direkten 
Vergleich zu Normalbeschäftigung zu ziehen (Galais et al., 
2012). Aus arbeitsmarktökonomischer Perspektive bilden 
Normalarbeitsverhältnisse das primäre Segment, atypische 
Beschäftigungsformen sind hingegen im sogenannten se-
kundären Segment verortet. Beschäftigungen des sekundä-
ren Segments sind dabei generell durch schlechtere Arbeits- 
und Entlohnungsbedingungen, schlechteren Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sowie größere Arbeitsplatzunsicherheit 
und höhere gesundheitliche Risiken gekennzeichnet (Becker 
& Engel, 2015; Hünefeld, 2016). Innerhalb der Arbeitspsycho-
logie steht im Kontext von atypischer Beschäftigung und Ge-
sundheit der Einfluss von aufgaben- und beschäftigungsbe-
zogenen Stressoren im Fokus (Vahle-Hinz & Plachta, 2014). 
Unter aufgabenbezogenen Stressoren werden stressauslö-
sende Faktoren verstanden, die sich direkt aus einer Arbeits-
aufgabe ergeben – wie Zeitdruck, hohe Arbeitsmenge, kein/
wenig Einfluss auf die eigene Tätigkeit – und sich dabei ne-
gativ auf die Gesundheit auswirken können. Hinsichtlich aty-
pischer Beschäftigungsformen rücken nun zusätzlich be-
schäftigungsbezogene Stressoren in den Vordergrund, sprich 
Merkmale eines Beschäftigungsverhältnisses wie etwa Ar-
beitsplatzunsicherheit. Nur unter Berücksichtigung dieser 
beschäftigungsbezogenen Stressoren kann auf die besonde-
ren Herausforderungen sowie die Bedingungen einer Be-
schäftigung reagiert und das Beschäftigungsverhältnis kon-
kret als Stressfaktor betrachtet werden (Vahle-Hinz, Kirschner 
& Thomson, 2013).

Mit Blick auf die psychische Gesundheit konnten Kim, Subra-
manian, Sorensen, Perry und Christiani (2012) sowie Quesnel- 
Vallée, DeHaney und Ciampi (2010) in ihren Längsschnitt- 

studien einen Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang 
zwischen Depressionen und atypischen Beschäftigungsfor-
men finden: Gesunde atypisch Beschäftigte weisen eine hö-
here Wahrscheinlichkeit auf, an Depressionen zu erkranken, 
als gesunde Normalbeschäftigte.

Hünefeld (2016) analysierte anhand eines umfassenden Scop-
ing Reviews4, welche Zusammenhänge zwischen atypischer 
Beschäftigung insgesamt bzw. einzelnen atypischen Beschäf-
tigungsformen einerseits und Gesundheit, Zufriedenheit,  
Motivation und Leistung andererseits bestehen. Der Großteil 
der im Review inkludierten Studien untersuchte mentale  
Gesundheit sowie psychisches Wohlbefinden, gefolgt von  
Gesundheit und Wohlbefinden im Allgemeinen. Hünefeld 
(2016) bestimmte dazu Effekte anhand des Cohen’s d 5,  
um die Studienlage bewerten zu können und aufzuzeigen, ob 
Zusammenhänge signifikant sind und in welche Richtung sie 
ausfallen.

Bei einer undifferenzierten Betrachtung gibt es überwiegend 
Hinweise auf negative Zusammenhänge zwischen einer aty-
pischen Beschäftigung und Gesundheit sowie Motivation 
und Leistung, nicht aber mit der Arbeitszufriedenheit. Bezüg-
lich mentaler Gesundheit (d  = 0,25), psychischer Erkrankun-
gen und Verhaltensstörungen (d  = 0,36) werden kleine Ef-
fekte evident, hinsichtlich Depression (d  = 0,61) zeigt sich 
ein mittlerer Effekt.

Eine Mehrfachbeschäftigung steht schließlich in Zusammen-
hang mit mehr physischen und psychischen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. Außerdem wird ein kleiner Effekt mit 
Blick auf Fehlzeiten durch Krankheit (d  = 0,23) sichtbar 
(Hünefeld, 2016). Tompa, Scott-Marshall und Fang (2008) be-
richten weiter, dass Mehrfachbeschäftigte weniger Fehlzei-
ten vorweisen als Personen, die nur einer Arbeit nachgehen. 
Ferner konstatiert Hünefeld (2016), dass eine atypische Be-
schäftigung ein Prädiktor für Arbeitsplatzunsicherheit ist, 
diese zudem den Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzunsi-
cherheit und Gesundheit moderiert, und dass Arbeitsplatzun-

4 Ein Scoping Review gilt als Vorstufe zum Systematischen Review. Es fasst jedoch For-
schungsfragen eher weit, und die Entscheidung darüber, welche Fälle ein- und welche 
ausgeschlossen werden, erfolgt erst im Nachhinein. Zudem identifiziert es Parameter 
und Lücken in der Literatur. 

5 Maße zur Bestimmung der Effektstärke wie Cohen’s d, das für einen Vergleich von zwei 
Mittelwerten verwendet wird, geben die Größe und Richtung des Zusammenhangs an. 
Zur Interpretation des Cohen's d gelten folgende Richtwerte: kleiner Effekt |d | = 0,2, 
mittlerer Effekt |d | = 0,5, großer Effekt |d | = 0,8.
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sicherheit wiederum ein Mediator der Beziehung zwischen 
atypischer Beschäftigung und Gesundheit ist6.

Ertel (2001) berichtet schließlich von einer höheren Neigung 
zu Präsentismus7 aufgrund fehlender sozialer Sicherung oder 
Arbeitsplatzunsicherheit bei atypisch Beschäftigten.

Im Folgenden sollen die einzelnen atypischen Beschäftigungs-
formen anhand des gegenwärtigen Forschungsstands separat 
im Zusammenhang mit Gesundheit betrachtet werden. Insge-
samt ist die Forschungslage wenig umfassend.

2.3.1 Teilzeitbeschäftigung und Gesundheit

Die Studienlage zu Teilzeitbeschäftigung und Gesundheit 
legt dar, dass eine Teilzeitbeschäftigung mit einem besseren 
allgemeinen Gesundheitszustand und einer höheren Zufrie-
denheit einhergeht, gleichzeitig aber in einem stärkeren Zu-
sammenhang mit Depressionen und einer niedrigeren Ein-
stellung zur und bei der Arbeit (Leistung und Motivation) 
steht (Hünefeld, 2016). Es zeigen sich kleine Effekte bei De-
pression (d  = 0,20) und Leistung (d  = 0,22). Hinsichtlich der 
Zufriedenheit und des Gesundheitszustands ist allerdings 
eine Freiwilligkeit zur Teilzeitbeschäftigung entscheidend. 
Diese positiven Befunde treffen nur zu, wenn eine Person 
freiwillig in Teilzeit arbeitet. Für Personen, die unfreiwillig in 
Teilzeit beschäftigt sind, stellt die Teilzeitbeschäftigung einen 
Belastungsfaktor dar, der sich wiederum negativ auf den Ge-
sundheitszustand auswirken kann (Thorsteinson, 2003).

Bezüglich der kognitiven Leistungsfähigkeit wird deutlich, 
dass Arbeitsumfänge von 25 bis 30 Wochenstunden bei Män-
nern und 22 bis 27 Wochenstunden bei Frauen positive Effek-
te auf eben diese haben. Die kognitive Leistungsfähigkeit 
wurde über die Erinnerungs- und Lesefähigkeit sowie Infor-
mationsverarbeitungsgeschwindigkeit erhoben. Beschäfti-

gungen über diesen Stundenumfang hinaus verkehren den 
Zusammenhang ins Negative (Kajitani, McKenzie & Sakata, 
2016). Die Studie deutet somit darauf hin, dass eine redu-
zierte Stundenzahl hinsichtlich der kognitiven Leistungsfä-
higkeit positiv zu beurteilen ist.

Grobe (2016) analysierte Fehlzeiten bei Voll- und Teilzeitbe-
schäftigung geschlechts- und altersspezifisch. Dabei zeigte 
sich, dass Männer in Teilzeit deutlich höhere Fehlzeiten auf-
grund psychischer Erkrankungen aufweisen als Männer in 
Vollzeit. Über alle Krankheitsbilder hinweg sind die durch-
schnittlichen Fehlzeiten bei Teilzeitbeschäftigten jedoch ins-
gesamt geringer als bei den vollzeitbeschäftigten Männern. 
Bei Frauen in Vollzeitbeschäftigung zeigen sich mehr Fehlzei-
ten als bei Frauen in Teilzeitbeschäftigung. Das gilt auch für 
Fehlzeiten aufgrund psychischer Störungen. Sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen zeigen sich mehr Verordnungen 
von Antidepressiva bei Teilzeitkräften als bei Vollzeitbeschäf-
tigten, wobei der Unterschied bei Männern deutlicher aus-
fällt. Insgesamt sind die Arzneimittelverordnungen bei Män-
nern in Teilzeit höher als bei Männern in Vollzeit. Diese 
verschiedenen Befunde können jedoch auch dahin gehend 
interpretiert werden, dass eine Erkrankung eine Entschei-
dung zu einer Teilzeitstelle bewirkt, und nicht die Teilzeitbe-
schäftigung zu der Erkrankung führt. Bezüglich des Alters 
wird schließlich deutlich, dass bei der Gruppe der über 
60-Jährigen Teilzeitkräfte deutlich weniger Arbeitsunfähig-
keits-Tage (AU-Tage) haben als Gleichaltrige in Vollzeit.

2.3.2 Befristete Beschäftigung 
  und Gesundheit

Für befristet Beschäftigte konnte Hünefeld (2016) kleine  
umgekehrte Effekte hinsichtlich Fehlzeiten durch Krankheit 
(d = -0,24) und psychisches Wohlbefinden (d = -0,21) aufzei-
gen. Das heißt, befristet Beschäftigte berichten insgesamt 
weniger Fehlzeiten und eine geringere Beeinträchtigung des 
psychischen Wohlbefindens als unbefristet Beschäftigte. Al-
lerdings deuten Längsschnittstudien daraufhin, dass eine 
„befristete Beschäftigung mit weniger Zufriedenheit, Moti-
vation und Leistung sowie Beschäftigungsfähigkeit und mit 
mehr physischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein-
hergeht“ (Hünefeld, 2016, S. 6).

Erwartungsgemäß ist der Arbeitsvertragstyp ein wichtiger 
Einflussfaktor: befristet Beschäftigte äußern eine höhere Ar-
beitsplatzunsicherheit als Beschäftigte mit unbefristeten Ar-
beitsverträgen (Köper & Gerstenberg, 2016). Virtanen, Janlert 

6 Ein Moderator ist eine Variable, die den Zusammenhang zwischen zwei anderen 
Variablen verändert, also verstärkt oder abschwächt. Ein Mediator hingegen bezeichnet 
eine Variable, die den Zusammenhang zwischen zwei anderen Variablen vermittelt oder 
herstellt.

  7 Präsentismus beschreibt das Phänomen, dass Beschäftigte krank zur Arbeit erscheinen 
und dadurch Produktivitätseinbußen entstehen. Beschäftigte, die krank zur Arbeit 
gehen, sind nicht mit gesunden Beschäftigten gleichzusetzen, da sie nur eingeschränkt 
leistungsfähig sind. Folgen von Präsentismus sind neben direkten Produktivitätsein-
bußen z. B. ein erhöhtes Fehler- und Unfallrisiko, eine Ansteckungsgefahr für andere 
Beschäftigte und ein Verschleppen von Krankheiten und somit längere und häufigere 
Arbeitsunfähigkeiten und folglich weitere Einbußen und Kosten für das Unterneh-
men (Preisendörfer, 2010). Hansen und Andersen (2009) konnten belegen, dass bei 
Personen, die öfter als sechsmal pro Jahr krank zur Arbeit gehen, die Wahrscheinlichkeit, 
später länger als zwei Monate krankheitsbedingt auszufallen, um 74 Prozent erhöht 
ist. Weitere Informationen finden sich in den iga.Fakten 6 „Präsentismus: Verlust von 
Gesundheit und Produktivität“ (Kramer, Oster & Fiedler, 2013).
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und Hammarström (2011) fanden heraus, dass sich eine Ar-
beitsplatzunsicherheit sowohl bei befristeten als auch bei 
unbefristeten Beschäftigten negativ auf die Gesundheit und 
den Gesundheitszustand auswirkt, der Zusammenhang bei 
befristet Beschäftigten jedoch stärker ausgeprägt ist.

Während Bildt, Backstig und Hjelm (2006) vermehrte Fehlzei-
ten bzw. AU-Tage bei befristet beschäftigten Frauen feststell-
ten, berichten Tompa et al. (2008) sowie Virtanen, Kivimäki, 
Elovainio, Vahtera und Ferrie (2003) von weniger Fehlzeiten 
bei befristet Beschäftigten im Vergleich zu unbefristet Be-
schäftigten. Virtanen et al. (2003) konnten weiterhin nachwei-
sen, dass ein Wechsel von einem befristeten in einen unbefris-
teten Vertrag mit einer Zunahme der Arbeitsplatzsicherheit, 
der Arbeits- und Lebenszufriedenheit sowie vermehrten Fehl-
tagen einhergeht. Als mögliche Erklärung für die Zunahme 
an Fehltagen bei Arbeitsplatzsicherheit nennt die For-
schungsgruppe, dass durch den Anstieg an Sicherheit die 
Neigung zu Präsentismus zurückgeht. Die Beschäftigten sind 
demnach nicht häufiger krank, sondern bleiben bei Krankheit 
lediglich zu Hause, anstatt krank zur Arbeit zu gehen.

Pirani und Salvini (2015) konnten in ihrer Langzeitstudie ei-
nen negativen Zusammenhang zwischen befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen und dem allgemeinen Gesund-
heitszustand aufweisen, der bei Frauen stärker ausfällt als 
bei Männern. Dieser negative Zusammenhang wird durch ein 
anhaltendes befristetes Beschäftigungsverhältnis über die 
Zeit stärker, und die Gesundheit wird zunehmend negativ be-
einflusst.

Zok und Dammasch (2012) fanden heraus, dass unbefristet 
Beschäftigte eine signifikant höhere Zufriedenheit aufweisen 
als befristet Beschäftigte. Weiterhin zeigt sich, dass eine Job-
unsicherheit, die durch befristete Arbeitsverhältnisse ent-
steht, bei den Betroffenen vermehrt Stress verursachen kann. 
Das wiederum kann sich in einem schlechten subjektiven 
Gesundheitszustand, häufigerem Auftreten von chronischen 
oder psychosomatischen Erkrankungen oder in einem signifi-
kant höheren Risiko für Depressionen niederschlagen (Kim & 
von dem Knesebeck, 2016; Oppolzer, 2009).

2.3.3 Leih- und Zeitarbeit und Gesundheit

Leih- und Zeitarbeit birgt ein hohes Prekaritätsrisiko durch 
Arbeitsplatzunsicherheit, finanzielle Instabilität, geringe 
Identifikation mit dem Unternehmen und der eigenen Tätig-
keit sowie Einschränkungen hinsichtlich Autonomie, Einfluss-

nahme und Gestaltung der Arbeit. Dies wiederum geht mit 
erhöhten negativen gesundheitlichen Auswirkungen einher 
(Galais et al., 2012).

Vahle-Hinz und Plachta (2014) betrachteten gezielt beschäf-
tigungsbezogene Stressoren und Ressourcen von Leih- und 
Zeitarbeit hinsichtlich verschiedener Indikatoren von Wohl-
befinden bei Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern. Es konnten 
positive Zusammenhänge zwischen beschäftigungsbezoge-
nen Stressoren, wie z. B. einem ständigen Wechsel des Ent-
leihunternehmens und der Tätigkeit, und kognitiver und 
emotionaler Beanspruchung (in der Studie als Irritation be-
zeichnet) sowie emotionaler Erschöpfung aufgezeigt werden. 
Die Lebenszufriedenheit stand in negativem Zusammenhang 
mit den beschäftigungsbezogenen Stressoren und in positi-
vem Zusammenhang mit den beschäftigungsbedingten Res-
sourcen wie beispielsweise Abwechslungsreichtum. Zentraler 
Faktor für die Zufriedenheit ist grundsätzlich die Freiwilligkeit 
und bewusste Entscheidung für die atypische Beschäftigungs-
form. Entscheidungen für einen Zeitarbeitsvertrag ergeben 
sich jedoch nicht selten aus dem Angebot des Arbeitsmarktes 
und basieren weniger auf dem Wunsch der Betroffenen. Die-
se Unfreiwilligkeit wirkt dabei als Stressor. Daher weisen 
Zeitarbeitskräfte, die sich freiwillig und bewusst für diese 
Beschäftigungsform entschieden haben, eine höhere Arbeits-
zufriedenheit auf als jene, die unfreiwillig in der Leih- und 
Zeitarbeit beschäftigt sind (Lemanski & Benkhai, 2013).

De Cuyper et al. (2008) haben in ihrem Literaturreview drei 
zentrale Stressoren hinsichtlich temporärer Beschäftigung 
identifiziert. Temporär Beschäftigte wie beispielsweise Leih- 
und Zeitarbeitskräfte sind schlechteren Arbeitsbedingungen 
und höherer Beschäftigungsunsicherheit ausgesetzt, haben 
als sogenannte periphere Belegschaft niedrigere bzw. keine 
Aufstiegs- und Entwicklungschancen sowie einen schlechte-
ren Zugang zu Zusatz- oder Sozialleistungen des Unterneh-
mens. Da Leiharbeitskräfte nur kurzfristig in einem Betrieb 
verweilen und diesem somit nicht angehören, kann weder 
eine Integration in betriebliche noch in soziale Strukturen 
ermöglicht werden (Lemanski & Benkhai, 2013). Der Be-
triebsrat etwa ist nicht für Leih- und Zeitarbeitskräfte zustän-
dig, sodass Konflikte mit dem Stammpersonal entstehen 
können, da keine einheitliche Interessenvertretung vorliegt. 
Diese Aspekte können belastend wirken und sich dabei ne-
gativ auf das Wohlbefinden, die Arbeitszufriedenheit und/
oder die psychische und physische Gesundheit auswirken. 
Weiterhin werden Leih- und Zeitarbeitskräfte oftmals geringer 
entlohnt als das Stammpersonal (Bäcker et al., 2010). Auf der 
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anderen Seite sind sie dadurch, dass sie dem Unternehmen 
nicht angehören, auch weniger in die Probleme und die Politik 
des Unternehmens involviert. Leih- und Zeitarbeitskräfte besit-
zen somit größere Freiheiten und müssen sich weniger für das 
Unternehmen engagieren. Auch kann Zeitarbeit durch die da-
mit einhergehende Vielfalt und den Abwechslungsreichtum 
zur Weiterentwicklung der Beschäftigten beitragen und gegen 
Monotonie wirken (Bäcker et al., 2010; Lemanski & Benkhai, 
2013). Bäcker et al. (2010) heben außerdem hervor, dass gerin-
gere Zutrittsbarrieren bei Leiharbeitsfirmen einen leichteren 
Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Zugleich können sich 
Zukunftsperspektiven durch eine mögliche Anstellung beim 
Entleihunternehmen eröffnen.

Die Daten des sozioökonomischen Panels zeigen insgesamt 
eine Benachteiligung von Zeitarbeitskräften gegenüber Nor-
malbeschäftigten. Sie erhalten eine geringere Entlohnung 
und weisen eine niedrigere Beschäftigungsstabilität auf 
(Dütsch, 2011). Darüber hinaus schätzen sie ihre Gesundheit 
im Allgemeinen sowie ihre physische und psychische Verfas-
sung im Speziellen signifikant schlechter ein. Sie leiden zu-
dem mehr unter körperlichen Schmerzen und waren häufiger 
niedergeschlagen sowie trübsinnig und empfinden weniger 
Energie. Bei der Arbeitszufriedenheit wird ersichtlich, dass 
Zeitarbeitskräfte signifikant unzufriedener sind als das 
Stammpersonal, wohingegen sich in beruflichen Stresssitua-
tionen wie Zeitdruck keine erhöhten negativen Auswirkun-
gen einstellen.

Hünefeld (2016) berichtete in ihrem Review, dass Zeit- und 
Leiharbeit insgesamt mit negativen Effekten auf die physi-
sche und psychische Gesundheit, einer niedrigeren Arbeits-
zufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Motivation einherge-
hen. Im Detail zeigen sich ein mittelstarker Effekt hinsichtlich 
der Kategorie allgemeine Gesundheit/allgemeines Wohlbe-
finden/Fehlzeiten bei Krankheit (d = 0,68), ein mittlerer Ef-
fekt bezüglich Depression (d = 0,63) und kleine Effekte bei 
Arbeitszufriedenheit (d = 0,37), Einstellung zur/bei der Arbeit 
(d = 0,45), Motivation (d = 0,48), Störungen des Muskel-
Skelett-Systems (d = 0,25) und sonstige Beschwerden/Krank-
heiten (d = 0,38).

Lemanski und Benkhai (2013) analysierten Gesundheitswir-
kungen von Leih- und Zeitarbeit vor dem Hintergrund physi-
scher und psychischer Auswirkungen durch chronischen 
Stress. Sie untersuchten das chronische Stresserleben in Zu-
sammenhang mit der Arbeitsaufgabe, der Arbeitszeit, der 
Kontrolle über die Arbeit und den Entwicklungsmöglichkei-

ten von Stammpersonal und Zeitarbeitskräften. Sie betonen, 
dass eine einfache Bewertung aufgrund der großen Komple-
xität aus Ressourcen und Stressoren schwer möglich ist. 

Mümken und Kieselbach (2009) fokussierten vor dem Hinter-
grund prekärer Beschäftigung in ihrer Untersuchung weibli-
che Reinigungskräfte in Leih- und Zeitarbeit. Sie stellten fest, 
dass mit zunehmender Arbeitsplatzunsicherheit die subjekti-
ve Einschätzung von Gesundheit schlechter ausfällt und stär-
kere körperliche Beschwerden beschrieben werden.

2.3.4 (Solo-)Selbstständigkeit und 
  Gesundheit

Mit Blick auf eine (Solo-)Selbstständigkeit ist das Bild inkon-
sistent. Auf der einen Seite weisen (Solo-)Selbstständige 
häufiger mentale und physische Beeinträchtigungen auf, auf 
der anderen Seite werden ein besserer allgemeiner Gesund-
heitszustand sowie eine höhere Motivation, Leistung und 
Zufriedenheit berichtet (Hünefeld, 2016). Es zeigen sich klei-
ne umgekehrte Effekte hinsichtlich Fehlzeiten durch Krank-
heit (d = -0,41) und Motivation (d = -0,26). Das bedeutet, 
dass (Solo-)Selbstständige weniger Fehlzeiten aufweisen 
und motivierter sind. Weiterhin zeigt sich ein kleiner Effekt 
hinsichtlich der physischen Gesundheit (d = 0,24).

Benz und Frey (2008) analysierten soziökonomische Daten 
aus 23 Ländern und konstatieren, dass Selbstständige nicht 
nur eine höhere und über die Zeit zunehmende Zufriedenheit 
aufweisen, sondern dass es sich hierbei um einen kausalen 
Zusammenhang handelt. Dieser Befund wird von Andersson 
(2008) und Fuchs-Schündeln (2009) bestätigt.

Als gesundheitliche Risiken konnte Clasen (2012) Auftrags-, 
Einkommens- und Existenzunsicherheit, schlechte Bezah-
lung, Zeitdruck, hohe Auslastung, lange Arbeitszeiten sowie 
auftraggeberspezifische Stressoren identifizieren. Eine hohe 
soziale Unterstützung und Kontrolle über die eigene Tätig-
keit wirken hingegen als Ressourcen positiv. Insgesamt wird 
ersichtlich, dass Freelancer vermehrt unter sehr starkem psy-
chischen Stress und verschiedenen Stresssymptomen wie 
Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten 
oder depressiven Verstimmungen sowie unter körperlichen 
Beschwerden wie Nacken- und Rückenschmerzen leiden. Be-
reits kurze Krankheitsausfälle ziehen gegebenenfalls einen 
kompletten Einkommensausfall nach sich und schwächen 
nachhaltig die Marktposition. Hieraus resultiert eine erhöhte 
Präsentismusquote (Ertel, 2001). Problematisch erscheint 
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insgesamt, dass Freelancer und Selbstständige keinen Zu-
gang zu Angeboten des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments haben, aber eine präventive Förderung und Sicherung 
der Arbeitsfähigkeit außerordentlich wichtig wäre, vor allem 
vor dem Hintergrund der fehlenden sozialen Absicherung. 
Weiterhin zeigt sich kein geregelter Zugang zu den Leistun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung, da selbstständig 
arbeitende Personen in der Regel keine Angestellten be-
schäftigen und für ihre eigene Person, bis auf wenige Aus-
nahmen, nicht zu einer gesetzlichen Unfallversicherung ver-
pflichtet sind. Dadurch haben sie keinen Kontakt zu 
Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen. Im Krankheits-
fall oder nach einem Arbeitsunfall müssen sie sich mit ihren 
Ansprüchen bezüglich Krankenversorgung und Rehabilitati-
on an ihre Krankenkasse wenden.

Zudem ist für die betrachtete Gruppe insgesamt der Aspekt 
Arbeitszeit relevant, da für die Festlegung der Arbeitszeiten 
die Auftragslage maßgeblich ist. Ein deutlicher Unterschied 
zu unselbstständiger Beschäftigung ist die Diskrepanz zwi-
schen gefühlten und verrechenbaren Arbeitsstunden. Wäh-
rend es bei unselbstständiger Arbeit im Tagesverlauf immer 
wieder zu kleineren Pausen und ruhigeren Phasen kommt, 
müssen Selbstständige überlegen, wie sie mit solchen Pha-
sen umgehen und diese auch letztendlich abrechnen (kön-
nen) (Muckenhuber, 2018).

2.4 Zusammenfassung:  
 Flexible Beschäftigungsformen

Die insgesamt heterogene und inkonsistente Befundlage 
überrascht nicht. Zum einen existiert keine allgemeingültige 
und einheitliche Definition von flexibler bzw. atypischer Be-
schäftigung. Zum anderen besteht eine große Heterogenität 
zwischen den einzelnen Beschäftigungsformen mit dabei 
sehr unterschiedlichen Risiken und Chancen und somit po-
tenziellen Einflüssen auf die Gesundheit. Darüber hinaus of-
fenbart sich ein komplexes Zusammenspiel verschiedener 
Ressourcen und Stressoren, das für jede Person individuell 
verschieden ist.

Nichtsdestotrotz lassen sich zentrale potenzielle Stressoren 
und gesundheitliche Auswirkungen festhalten. Ein Stressor 
ist bei Befristung, Selbstständigkeit und auch teilweise bei 
Leiharbeit der Druck, eine neue Stelle zu finden bzw. neue 
Aufträge zu bekommen, also die stete Bemühung, in Be-
schäftigung zu bleiben. Ein anderer Stressor ist die nahezu 
permanente Beobachtung, ob gute Arbeit geleistet wird und 
eine Weiterbeschäftigung oder Verlängerung für das Unter-
nehmen lohnenswert erscheint. Vor dem Hintergrund dro-
hender Erwerbslosigkeit entstehen als weitere spezifische 
Stressoren eine hohe Unsicherheit, ob und gegebenenfalls 
wie lange in Beschäftigung verblieben werden kann, und 
Existenzängste. Leih- und Zeitarbeitskräfte wie auch Selbst-
ständige sind ferner mit Unwissenheit bezüglich wechseln-
der Arbeitsumgebungen und entsprechenden Bestimmungen 
und Regelungen konfrontiert. Alle atypisch Beschäftigten in 
Mehrfachbeschäftigung sehen sich darüber hinaus der gro-
ßen Herausforderung gegenüber, mehrere Arbeit- und Auf-
traggebende unter einen Hut bringen zu müssen. Außerdem 
wird nicht selten der Stressor von fehlender oder mangelhaf-
ter sozialer Einbindung und Unterstützung evident, unter 
Umständen einhergehend mit sozialer Isolation. Generell 
fehlende Planbarkeit und hoher Bedarf an Flexibilität können 
sich schließlich in Risiken für die Leistungsfähigkeit, Sicher-
heit und Gesundheit niederschlagen.

Mit Blick auf atypische Beschäftigungsformen im Allgemei-
nen zeigt der Forschungsstand, dass diese mit einer schlech-
teren psychischen Gesundheit, häufigeren Depressionen und 
weiteren Beeinträchtigungen einhergehen. Befristete Be-
schäftigungen stehen zwar zum Teil in Zusammenhang mit 
weniger Fehlzeiten, allerdings ist dieser Befund im Hinblick 
auf Präsentismus eher als negativer Befund zu bewerten und 
weniger mit besserer Gesundheit gleichzusetzen. Diese An-
nahme wird durch Ergebnisse bekräftigt, wonach befristet 
Beschäftigte einen schlechteren Gesundheitszustand als un-
befristet Beschäftigte aufweisen. Weiterhin berichten befris-
tet Beschäftigte von einer niedrigeren Zufriedenheit, Motiva-
tion und Leistung. Eine Teilzeitbeschäftigung wird ebenfalls 
mit weniger Leistungsfähigkeit und mehr Depressionen in 
Zusammenhang gebracht. Zeit- und Leiharbeit scheinen mit 
den meisten gesundheitlichen Risiken verbunden zu sein und 
oftmals auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse darzustel-
len. So haben Zeit- und Leiharbeitskräfte insgesamt einen 
schlechteren Gesundheitszustand, mehr Erkrankungen und 
Schmerzen, Depressionen, Burn-out sowie weniger Arbeits-
zufriedenheit und Motivation. Aufgrund der Heterogenität im 
Bereich von Selbstständigkeit und Freelancing zeigt sich ein 
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inkonsistentes und widersprüchliches Bild. Selbstständigkeit 
wird zwar mit einer höheren Zufriedenheit und einem besse-
ren allgemeinen Gesundheitszustand in Verbindung ge-
bracht, doch ebenso mit einer schlechteren physischen und 
mentalen Gesundheit. Wichtige Faktoren sind dabei die Si-
cherheit der Auftragslage und die Höhe des Einkommens, da 
bei selbstständiger Arbeit keine soziale Absicherung besteht. 
Dies führt bei Selbstständigen zu erhöhter Präsentismusnei-
gung, denn bereits kurze Ausfälle können mit extremen fi-
nanziellen und existenziellen Risiken einhergehen.

Jede Person besitzt individuelle Ressourcen und Bedürfnisse 
und nimmt arbeits- und beschäftigungsbezogene Belastun-
gen oder äußere Einflüsse grundsätzlich subjektiv wahr. Aty-
pisch Beschäftigte sehen sich nun aufgrund ihrer jeweiligen 
Beschäftigungsform anderen und zusätzlichen beschäfti-
gungsbezogenen Stressoren gegenüber als Normalbeschäf-
tigte. Gleichzeitig nehmen sie Stressoren, die auch auf Nor-
malbeschäftigte wirken können, anders wahr und empfinden 
somit Dinge gegebenenfalls als belastend (De Cuyper & De 
Witte, 2006). Insgesamt können atypische Beschäftigungs-
formen in riskanten physischen, psychischen und umge-
bungsbezogenen Arbeitsbedingungen, in materieller Depri-
vation, insbesondere bezogen auf das Einkommen und die 
soziale Absicherung, sowie in Stresserfahrungen münden. 
Eine Unsicherheit des Arbeitsverhältnisses – und damit die 
gefährdete Sicherung der Existenz – ist etwa ein spezifischer 
Stressor aufgrund einer befristeten Beschäftigung oder einer 
selbstständigen Tätigkeit. All dies kann sich auf die Gesund-
heit der Betroffenen auswirken. Es erscheint daher entschei-
dend, die Gesundheit atypisch Beschäftigter aus einem an-
deren Blickwinkel zu sehen. Es muss darauf eingegangen 
werden, was die Betroffenen als Stressoren empfinden und 
inwiefern sich diese Stressoren auf die Gesundheit der Be-
schäftigten auswirken können.

Grundsätzlich gilt es, atypisch Beschäftigte gleichwertig und 
fair zu behandeln und gegenseitige Erwartungen klar zu 
kommunizieren. So sollte eine Teilzeitbeschäftigung etwa un-
ter den gleichen Prämissen wie eine Vollzeitstelle gestaltet 
sein oder befristet Beschäftigte sollten wie unbefristet Be-
schäftigte ins Unternehmen eingebunden werden. Darüber 
hinaus sollten soziale Absicherungsmaßnahmen greifen. 
Gleichzeitig sollte ein Unternehmen offen und ehrlich mit 
dem Beschäftigungsende umgehen und keine falschen Hoff-
nungen auf eine Weiterbeschäftigung wecken. Führungskräf-
ten kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie ungeachtet 
ihrer Beschäftigungsform eine Brücke zwischen allen Be-

schäftigten schlagen und auch atypisch Beschäftigte voll-
wertig betrachten und entsprechend behandeln sollten. Ge-
sunde Führung, wertschätzende, transparente und gute 
Kommunikation sowie frühzeitige Informationen sind in die-
sem Zusammenhang besonders bedeutend. Freiwilligkeit 
und die aktive Entscheidung zu einer atypischen Beschäfti-
gungsform haben großen Einfluss auf die Zufriedenheit, das 
Wohlbefinden und die Gesundheit und tangieren generell 
den Umgang mit Stressoren und belastenden Situationen. 
Daher erscheint es wichtig, dass Unternehmen diesbezüglich 
offen kommunizieren, Beschäftigte ihre Wünsche äußern 
können und auf die Bedürfnisse der Beschäftigten eingegan-
gen wird. Dies betrifft insbesondere die Anzahl der zu leis-
tenden Stunden und die konkreten Arbeitszeiten.

Atypische Beschäftigungsformen sind nicht per se prekär, ge-
hen jedoch mit erhöhten Prekaritätsrisiken einher. Betroffene 
sehen sich in höherem Maß Beschäftigungsinstabilität, man-
gelhafter sozialer Absicherung und Existenzfragen gegen-
über. In diesem Zusammenhang gilt es insbesondere, die 
strukturellen Rahmenbedingungen zu optimieren. Bei aty-
pisch Beschäftigten besteht die Gefahr, dass sie vom Unter-
nehmen nicht als langfristige Ressource wahrgenommen und 
dadurch automatisch weniger eingebunden werden, z.B. in 
die Betriebliche Gesundheitsförderung oder in Weiterbil-
dungsmaßnahmen (Virtanen et al., 2003). Atypisch Beschäf-
tigte sollten aber nicht nur fachlich anhand ihrer Arbeitskraft 
im Unternehmen wirken, sondern auch sozial eingebunden 
werden und stärker partizipieren können sowie „ein ange-
messenes Gehalt, Karrierechancen, Lohnzuschläge/finanziel-
le Anreize, mehr Kontrolle über die Arbeitszeit, Arbeitszeit-
flexibilisierung, förderliche körperliche Arbeitsbedingungen, 
Weiterbildungsmöglichkeiten“ (Hünefeld, 2016, S. 77) erhalten.

Da verschiedene Stressoren in der Natur einer Beschäfti-
gungsform liegen und ihr immanent sind, kann es eine wei-
tere Strategie sein, potenzielle Stressoren mit Ressourcen zu 
kompensieren. So sehen sich befristet Beschäftigte zwar 
nach wie vor einer Beschäftigungsunsicherheit und dadurch 
gegebenenfalls Existenzsorgen gegenüber. Weiterbildungs-
maßnahmen können ihnen jedoch beispielsweise helfen, ihre 
Beschäftigungsfähigkeit und Qualifikation zu verbessern 
(Köper & Gerstenberg, 2016). Mitunter sind Teilzeitkräfte 
oder Selbstständige für mehrere Arbeit- und Auftraggebende 
tätig. Diese Arbeitsverhältnisse miteinander zu vereinbaren, 
kann Beschäftigten nur dann zufriedenstellend gelingen, 
wenn sie in die Arbeitszeitplanung eingebunden sind.
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Generell gilt es, Beschäftigte hinsichtlich ihrer Gesundheit und 
des Umgangs mit Stressoren zu befähigen und zu fördern. 
Zentrale Frage ist hierbei, wie es durch Betriebliche Gesund-
heitsförderung ermöglicht werden kann, die Gesundheit von 
flexibel Beschäftigten zu schützen und zu fördern. Vahle-Hinz 
und Plachta (2014, S. 109) betonen, dass „klassische Arbeits-
gestaltungsmaßnahmen [...] für flexibel Beschäftigte zu kurz“ 
greifen. Um der Situation von flexibel Beschäftigten gerecht zu 
werden und so eine zukunftsfähige Gesundheitsförderung im 
Unternehmen zu realisieren, ist eine beschäftigungsformspezi-
fische, arbeits- und erwerbsbezogene Gesundheitsförderung 
erforderlich (Becke, 2012). Weiterhin ist es grundlegend, eine 
Teilnahme generell zu ermöglichen. Teilzeitkräften oder ge-
ringfügig Beschäftigten ist es beispielsweise durch ihre redu-
zierte Stundenanzahl und somit Präsenz im Unternehmen 
häufig nur eingeschränkt möglich, an Angeboten der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung teilzunehmen. Zeit- und Leih-
arbeitskräfte sehen sich der Problematik gegenüber, dass 
nicht etwa das entleihende Unternehmen, in dem sie physisch 
tätig sind, verantwortlich für ihre Gesundheitsförderung ist, 
sondern das Verleihunternehmen, von dem sie örtlich ge-
trennt sind. Für selbstständig tätige Personen schließlich 
existiert derzeit keine Betriebliche Gesundheitsförderung. 

Vor dem Hintergrund fehlender sozialer Absicherung erschei-
nen z. B. Präventionszentren, “Ansätze einer überbetrieblich 
organisierten Gesundheitsförderung (z. B. im Rahmen von Un-
ternehmensnetzwerken) und auch kommunale Angebote not-
wendig, um die Gesundheit und damit auch die Beschäfti-
gungsfähigkeit flexibel Beschäftigter zu schützen“ (Vahle-Hinz 
& Plachta, 2014, S. 109).

Zusammenfassend mündet die Flexibilisierung der Beschäfti-
gungsformen in immer heterogeneren Belegschaften, Bedin-
gungen und Belastungen. Dieser Heterogenität muss sich die 
Betriebliche Gesundheitsförderung annehmen und darauf 
reagieren, um die Gesundheit aller schützen und fördern zu 
können. Die klassische Betriebliche Gesundheitsförderung 
muss sich öffnen und neue bzw. andere Wege einschlagen 
und grundlegend für alle Beschäftigten zugänglich sein. In 
Kapitel 3 wird daher das Augenmerk auf die sogenannte auf-
suchende Gesundheitsförderung gerichtet, die niederschwel-
lig an die Beschäftigten herangetragen wird, indem Maßnah-
men in den Arbeitsalltag eingebunden werden. Es wird 
erörtert, inwiefern die aufsuchende Gesundheitsförderung 
geeignet erscheint, auf eine Flexibilisierung von Beschäfti-
gungsformen und von Arbeit zu reagieren. 

Forschungsprojekt „GeMit – Gesunder Mittelstand 
Deutschland“ (Institut für Betriebliche Gesundheits-
förderung BGF GmbH, 2017)

Im Rahmen des Forschungsprojekts „GeMit – Gesunder 
Mittelstand Deutschland“ wurde ein Konzept für Verbund-
betreuung von kleineren Unternehmen in Betriebsnachbar-
schaften entwickelt und erprobt. Die Erkenntnisse, die im 
Rahmen des Projekts in deutschlandweit fünf Betriebs-
nachbarschaften gesammelt wurden, fasst der Leitfaden 

zur Initiierung und Betreuung von Betriebsnachbarschaften 
zusammen. Er liefert Impulse und Ideen für Beraterinnen 
und Berater von Krankenkassen sowie Unfallversicherungs-
trägern, die im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements beratend tätig sind und Verbundbetreuungen 
anstreben. Der Leitfaden verdeutlicht „Schritt für Schritt“ 
den Prozess auf dem Weg zu einer Betriebsnachbarschaft 
– von der Akquise der teilnehmenden Unternehmen bis zur 
nachhaltigen Implementierung des Verbunds.
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3.1 Status Quo und Hindernisse  
 Betrieblicher Gesundheitsförderung

Die flexibler werdende Arbeitswelt und der kontinuierliche 
Anstieg psychischer Erkrankungen und diesbezüglicher  
Arbeitsunfähigkeiten durch arbeitsbezogene Belastungen 
führen dazu, dass betriebliche Gesundheitsförderung und 
Prävention immer weiter an Bedeutung gewinnen. Unter-
nehmen haben erkannt, dass sich eine Investition in die Ge-
sundheit ihrer Beschäftigten lohnt und auszahlt. Doch lässt 
sich gleichzeitig beobachten, dass es Unternehmen im Kon-
text dieser zunehmenden Flexibilisierung schwerfällt, eine 
umfassende und vor allem passende Betriebliche Gesund-
heitsförderung zu realisieren. 

Ahlers (2014) nennt vier hauptsächliche Schwierigkeiten be-
züglich einer passenden, an den Bedürfnissen der Beschäf-
tigten orientierten Gesundheitsförderung:
1) Umgang mit und Handhabung von psychischen Belastun-

gen: Psychische Anforderungen bei der Arbeit sind extrem 
vielgestaltig. Sie werden subjektiv als belastend oder nicht 
belastend wahrgenommen und nehmen meist keinen direk-
ten Einfluss, sondern wirken, wenn sie als Stressor empfun-
den werden, erst über die Zeit gesundheitsschädlich.

2) (Interessierte) Selbstgefährdung: Unter bestimmten Bedin-
gungen können flexible und selbstorganisierte Arbeits- und 
Organisationsformen sowie eine zunehmende Entgrenzung 
auch eine Selbstgefährdung aus eigenem Interesse bewir-
ken, indem z. B. Selbstständige durch überlange Arbeitszei-
ten gegen Schutzregelungen verstoßen (Peters, 2011).

3) Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Atypisch Beschäftig-
te werden weniger bis nicht in die Betriebliche Gesund-
heitsförderung eingebunden oder deren spezifische Belas-
tungen finden kaum bzw. keine Beachtung. Gleichzeitig 
sehen sich die Beschäftigten nicht selten höheren gesund-
heitlichen Risiken und Belastungen gegenüber.

4) Knappe Personalbemessung: Sie führt häufig zu Engpässen 
oder hoher Arbeitsauslastung. Dies steht in Widerspruch zu 
einer gesunden und nachhaltigen Personalpolitik.

Doch nicht nur aus der Perspektive der Unternehmen werden 
Schwierigkeiten evident, sondern auch aus Sicht der Beschäf-
tigten zeigen sich Barrieren. Diese können organisatorischer 
Art sein, indem Ort, Tageszeit oder auch Formalitäten wie 
Anträge oder zu hohe Kosten die Teilnahme an gesundheits-

3  Aufsuchende Gesundheitsförderung im Betrieb

fördernden Maßnahmen verhindern. Besonders für Personen, 
die in Schichten arbeiten, für Mehrfachbeschäftigte oder Teil-
zeitkräfte haben Ort und Zeit einer Maßnahme eine große 
Bedeutung. So verhindern beispielsweise Spät- oder Nacht-
schichten oder Verpflichtungen aus weiteren Beschäftigungs-
verhältnissen, dass man an Gesundheitsangeboten teilneh-
men kann, die außerhalb der Arbeitszeit liegen. Weiterhin 
spielen verschiedene betriebsinterne Hindernisse eine Rolle 
(Phipps, Madison, Pomerantz & Klein, 2010). Ein hohes Ar-
beitspensum, unzureichende Pausenregelungen und fehlen-
de Unterstützung durch die Vorgesetzten erschweren die 
Wahrnehmung von Angeboten der Gesundheitsförderung. 
Termindruck oder fehlende Möglichkeiten der Arbeitsunter-
brechung führen dazu, dass auch motivierte Beschäftigte 
nicht an Maßnahmen teilnehmen können und so die Gesund-
heit den beruflichen Anforderungen unterordnen. Mangel-
hafte Strukturen wie fehlende Schließfächer und Duschmög-
lichkeiten wirken zusätzlich hemmend.

Darüber hinaus zeigt es sich unabhängig von Arbeiten 4.0 
generell als sehr anspruchsvoll, alle Zielgruppen zu errei-
chen. Es besteht die Problematik, dass Gesundheitsbewusst-
sein, Gesundheitsverhalten, Gesundheitszustand und Le-
benserwartung von verschiedenen Determinanten wie 
sozioökonomischer Status, Geschlecht oder Alter abhängen 
und damit in der Bevölkerung ungleich verteilt sind. Hierbei 
lässt sich beobachten, dass gerade diejenigen Angebote der 
Gesundheitsförderung und Prävention in Anspruch nehmen, 
die bereits ein hohes Gesundheitsbewusstsein haben, sich 
gesundheitsförderlich verhalten und sich möglicher Risiken 
für die Gesundheit bewusst sind. Risikoexponierte und ge-
sundheitlich benachteiligte Gruppen, die besonders von Ge-
sundheitsförderung und Prävention profitieren würden, neh-
men diesbezügliche Angebote wesentlich seltener wahr oder 
werden schlechter erreicht. Folglich ergibt sich in der Summe 
ein noch höheres Gesundheitsrisiko für risikoexponierte 
Gruppen und die Schere bzw. Ungleichheit wird größer.

Bezüglich des sozioökonomischen Status wird eine niedrige-
re Teilnahme an Betrieblicher Gesundheitsförderung von so-
zial schlechter gestellten Personen evident (Lindstedt & Leh-
mann, 2012; Altenhöner, Philippi & Böcken, 2014). Im 
Vergleich zu Personen mit höherem Bildungsniveau weisen 
Menschen mit geringer Schulbildung und niedrigem Einkom-
men außerdem ein deutlich schädlicheres Gesundheitsver-
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halten und einen schlechteren Gesundheitszustand auf und 
sind nur unzureichend oder gar nicht über Gesundheitsthe-
men aufgeklärt. Gerade fehlende Informationen, mangelnde 
Aufklärung und geringes Interesse an der eigenen Gesund-
heit erschweren die Akzeptanz und Inanspruchnahme von 
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und 
Prävention von Personen mit niedrigerem sozialökonomi-
schem Status.

Betrachtet man geschlechtsbezogene Unterschiede, zeigt 
sich, dass Frauen mit 81 Prozent insgesamt sehr viel häufiger 
als Männer und überproportional an Maßnahmen der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung teilnehmen, die Männer 
aber ein höheres gesundheitliches Risiko und schlechteres 
Gesundheitsverhalten aufweisen. Während Frauen statis-
tisch häufiger an psychischen Erkrankungen leiden, haben 
Männer im Gegensatz zu Frauen eine geringere mittlere Le-
benserwartung und leiden wesentlich häufiger an Erkran-
kungen, die mit hohen Behandlungskosten einhergehen und 
„oftmals zu Arbeitsunfähigkeit, Invalidität und vorzeitigem 
Tod von Erwerbstätigen und damit zu einem großen Ressour-
cenverlust für die Gesellschaft“ (Lampert, Ryl, Sass, Starker & 
Ziese, 2010, S. 70) führen. Das Risiko, an einer der Hauptto-
desursachen zu sterben, ist in fast allen Altersgruppen bis 65 
Jahre für Männer höher als für Frauen: Männer leiden und 
versterben z. B. häufiger an lebensbedrohlichen Erkrankun-
gen, verunglücken häufiger oder nehmen sich statistisch öf-
ter das Leben (Lampert et al., 2010). Es wird aber auch deut-
lich, dass Männer im beruflichen Kontext meist Rollen 
einnehmen, die schwerer mit Gesundheit vereinbar sind. 
Dadurch stehen sie oftmals unter einem stärkeren Einfluss 
von Risikofaktoren und würden diesbezüglich besonderen 
Schutz benötigen. Männer und Frauen weisen somit nicht 
nur ein unterschiedliches gesundheitliches Risiko und Er-
krankungsspektrum auf, sondern divergieren auch hinsicht-
lich ihrer Einstellung zu Gesundheit sowie in ihrem Risiko- 
und Gesundheitsverhalten (Köper, Siefer & Beermann, 2010). 
Das Gesundheitsverhalten von Männern fällt trotz des höhe-
ren Risikos insgesamt negativer aus als das von Frauen: Sie 
rauchen häufiger, essen ungesünder oder trinken mehr Alko-
hol und nehmen gleichzeitig seltener präventive Angebote 
wahr. Allerdings schätzen Männer ihren Gesundheitszustand 
insgesamt positiver ein als Frauen und sind körperlich und 
sportlich aktiver. Es zeigt sich, dass nicht nur geschlechtsspe-
zifische Themen relevant sind, sondern auch geschlechtsspe-
zifische Ungleichheiten hinsichtlich Betrieblicher Gesund-
heitsförderung aufgegriffen werden sollten.

Mit Blick auf altersbezogene Unterschiede kann beobachtet 
werden, dass im Lebensverlauf chronisch-degenerative Er-
krankungen und körperlicher Verfall generell zunehmen so-
wie die körperliche Aktivität abnimmt. Mit steigendem Alter 
müssen die Angebote daher entsprechend angepasst und 
spezifisch ausgestaltet werden. Allerdings liegen „viele[n] 
Krankheiten und Gesundheitsprobleme[n], die das Krank-
heits- und Todesursachenspektrum prägen, [...] Risikofakto-
ren zugrunde, die mit dem individuellen Gesundheitsverhal-
ten im Zusammenhang stehen“ (Lampert et al., 2010). Vor 
diesem Hintergrund erscheint es besonders wichtig, Gesund-
heitsförderung und Prävention nicht erst dann durchzufüh-
ren, wenn sich Erkrankungen bereits manifestiert haben und 
dadurch eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Bereits jun-
ge Beschäftigte sollten gezielt sensibilisiert und frühzeitig 
hinsichtlich ihres Gesundheitsverhaltens aufgeklärt werden: 
Darüber hinaus gilt es, sie zu Präventionsmaßnahmen und 
auch Früherkennungen von Erkrankungen anzuregen, sodass 
chronisch-degenerative Erkrankungen sowie Folgeerkran-
kungen verhindert und vermindert werden können. In jungen 
Jahren sind Interessenlagen jedoch weniger auf präventives 
Verhalten ausgerichtet: Präventionsangebote werden kaum 
wahrgenommen. Dafür ist generell ein höheres Risikoverhal-
ten zu beobachten. So erscheint es unabdingbar, bereits bei 
jungen Beschäftigten anzusetzen und sie in ihrer Lebenswelt 
und ihrem Risikoverhalten abzuholen und gezielt für gesund-
heitliche Themen zu sensibilisieren (Nähere Informationen 
zum Thema finden sich im iga.Wegweiser „Junge Beschäftig-
te in Ausbildung“ von Birnkammer, Schilling und Wellmann 
aus dem Jahr 2018).

Fokussiert man Arbeiten 4.0 und konkret atypische Beschäf-
tigungsformen, sind diesbezüglich Beschäftigte insgesamt 
höheren Belastungen und gesundheitlichen Risiken ausge-
setzt als Normalbeschäftigte. Gleichzeitig sind sie weniger 
bis nicht in die Betriebliche Gesundheitsförderung eingebun-
den und erhalten einen schlechteren oder keinen Zugang 
dazu (Köper et al., 2010). Dies gewinnt zusätzlich an Bedeu-
tung, weil die verschiedenen atypischen Beschäftigungsfor-
men mit gesundheitsrelevanten Determinanten kumulieren 
und gesundheitliche Belastungen und Risiken weiter ver-
schärft werden. Leih- und Zeitarbeit oder geringfügige Be-
schäftigung werden beispielsweise vermehrt von Nied-
rigqualifizierten und sozial Schwachen ausgeübt, die somit 
sowohl aufgrund der Beschäftigungsform als auch aufgrund 
ihres sozioökonomischen Status benachteiligt sind (Galais et 
al., 2012).
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Um Stellenwert, Akzeptanz, Ausrichtung und Passung der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung noch weiter zu verbessern 
und alle Zielgruppen zu erreichen, gilt es, diesen Schwierig-
keiten proaktiv zu begegnen. Bauer und Braun (2014) beto-
nen, dass es hierbei grundsätzlich bedeutsam ist, das erwei-
terte, biopsychosoziale Gesundheitsverständnis breit zu 
kommunizieren und dabei zu betonen, dass Gesundheit „im-
mer im individuellen Lebenskontext einer Person zu betrach-
ten“ (Bauer & Braun, 2014, S. 18) ist. Doch nicht selten findet 
nur eine Orientierung am biomedizinischen Gesundheitsver-
ständnis statt, das nur die physische Dimension von Gesund-
heit betrachtet. In Folge dessen ist die Betriebliche Gesund-
heitsförderung noch oft auf körperliche Beschwerden 
ausgerichtet. Eine steigende Zahl psychischer Erkrankungen 
erfordert im Gegensatz dazu jedoch ein ganzheitliches, bio-
psychosoziales Gesundheitsverständnis. Daraus ergibt sich, 
dass explizit auch auf psychische und soziale Belastungen 
eingegangen wird und in diesem Zusammenhang die Ge-
sundheitsressourcen der Beschäftigten gestärkt werden.

Das zeigt, wie wichtig es ist, Gesundheitsförderung in der 
Unternehmenspolitik fest zu verankern, alle Beschäftigten zu 
adressieren und daran teilhaben zu lassen, gezielt zur Teil-
nahme anzuregen und diese aktiv zu unterstützen. Um er-
folgreich Gesundheit zu schützen und zu fördern, muss (Ar-
beits-)Zeit für Gesundheitsförderung eingeräumt werden 
und müssen Führungskräfte von der Wichtigkeit überzeugt, 
ins Boot geholt, umfassend sensibilisiert und geschult wer-
den. Weiterhin spielen konzeptionelle Aspekte eine große 
Rolle: Die Angebote müssen zielgruppenspezifisch ausgestal-
tet sein, Belastungen gezielt thematisiert werden und eine 
Teilnahme niederschwellig möglich sein. Darüber hinaus gilt 
es, sich konsequent an Ressourcen zu orientieren, das heißt, 
sowohl beim Individuum als auch in der Organisation an 
Ressourcen anzuknüpfen sowie Verhältnis- und Verhaltens-
prävention engmaschig zu verbinden.

Betriebliche Gesundheitsförderung muss sich kreativ und mit 
neuen Ideen dem Bedarf und dem Bedürfnis aller Beschäftig-
ten nähern, um sowohl die Verhältnisse als auch das Verhal-
ten gesundheitsförderlich zu gestalten. „Präventionsange-
bote 4.0 sind mobil, flexibel und vernetzt, denn nur dann 
werden Unternehmen und Erwerbstätige wirksam erreicht“ 
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V., 2016). Im 
Speziellen wird die sogenannte aufsuchende Gesundheits-
förderung intensiv in Forschung und Praxis als Lösungsan-
satz für Verhaltensprävention 4.0 diskutiert.

3.2 Definition und Chancen aufsuchender  
 Gesundheitsförderung

Aufsuchende Gesundheitsförderung umfasst all jene verhal-
tensbezogenen Maßnahmen, die direkt am Arbeitsplatz mit 
den Beschäftigten durchgeführt werden. Oftmals werden in 
diesem Zusammenhang, im Sinne einer aktiven Unterbre-
chung der Tätigkeit und effektiver kurzweiliger Entlastungs-
maßnahmen, folgende Begriffe verwendet: Aktive Pause, 
Bewegungspause, Entspannungspause, Pausenexpress oder 
Gesundheitsexpress.

Diese Maßnahmen zielen wie die klassische Betriebliche Ge-
sundheitsförderung darauf ab, einen physischen und/oder 
psychischen Ausgleich zur Tätigkeit zu schaffen, Hilfen bei 
Belastungen am Arbeitsplatz zu bieten oder hinsichtlich ge-
sundheitlicher Risiken am Arbeitsplatz aufzuklären und zu 
sensibilisieren. Es gilt, das Verhalten und den Arbeits- und 
Lebensstil der Beschäftigten gesundheitsförderlich zu gestal-
ten und so physischen und psychischen Erkrankungen vorzu-
beugen.

Grundlegender Unterschied zu klassischen Maßnahmen der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung ist, dass die aufsuchen-
de Gesundheitsförderung direkt am Arbeitsplatz erfolgt und 
somit ein integratives Element im Arbeitsalltag darstellt. Auf-
suchende Maßnahmen sind sehr niederschwellig (Mess, 
Theune & Schüler, 2015). Sie bauen gezielt die Barrieren ab, 
denen Maßnahmen der klassischen Betrieblichen Gesund-
heitsförderung sich oft gegenübersehen – etwa räumliche 
Entfernung und damit verbundenen Zeitaufwand, indem die 
Maßnahmen am Arbeitsplatz oder arbeitsplatznah sowie 
idealerweise während der Arbeitszeit stattfinden. Aufsuchen-
de Gesundheitsförderung kann dabei auch innerhalb der re-
gulären Pausenzeit stattfinden, das aufsuchende und inner-
halb des Arbeitsablaufs stattfindende Moment bleibt jedoch 
bestehen (Dresel, Remark & Froböse, 2013; Fuchs, 2003). Die 
Beschäftigten müssen dadurch kaum Eigenaufwand betrei-
ben oder eine aktive Entscheidung vorab zur Teilnahme fäl-
len. Zudem wird der Betriebsablauf nur wenig gestört. Aufsu-
chende Gesundheitsförderung hat weiterhin den Vorteil, 
dass unmittelbar dort gehandelt wird, wo potenzielle und 
existente Belastungen und Stressoren wirken. So kann die 
Aufklärung über Gesundheitsgefahren und hinsichtlich des 
Gesundheitsverhaltens unter Berücksichtigung der individu-
ellen Gegebenheiten direkt auf mögliche und bestehende 
Belastungen Bezug nehmen.
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Definition: Aufsuchende Gesundheitsförderung

Unter aufsuchender Gesundheitsförderung werden in 
dieser Publikation all jene verhaltensbezogenen Maß-
nahmen verstanden, die niederschwellig die Gesundheit 
der Beschäftigten langfristig stärken wollen, indem sie 
sich ohne Mehraufwand in den Arbeitsalltag integrieren 
lassen, direkt am Arbeitsplatz durchgeführt werden und 
idealerweise während der Arbeitszeit stattfinden.

Gesundheitslotsinnen und Gesundheitslotsen

Gesundheitslotsen und Gesundheitslotsinnen sind ei-
gens geschulte Beschäftigte. Sie fungieren als interne 
und leicht erreichbare Ansprechpersonen, die die Beleg-
schaft in gesundheitlichen Fragen beraten und beglei-
ten. Sie geben Informationen und Wissen zu gesund-
heitsförderlichen Arbeits- und Lebensweisen weiter. Ziel 
ist dabei nicht, professionelle Fachkräfte zu ersetzen, 
sondern zusätzlich einen niederschwelligen Zugang zu 
eröffnen. Anschließend können sie gegebenenfalls an 
das jeweilige Fachpersonal für Arbeitssicherheit /Augen-
heilkunde /psychologische Fragen /Sportwissenschaft 
weiterleiten.

Gesundheitsexpress

In diesem iga.Report wird Gesundheitsexpress als Ober-
begriff verwendet, der für sämtliche aufsuchende, am 
Arbeitsplatz stattfindende gesundheitsbezogene Maß-
nahmen und Angebote steht. Dies ist an die Praxis der 
Gesundheitsförderung angelehnt und umfasst Maßnah-
men wie Bewegungspausen, Entspannungseinheiten 
oder Augenergonomie.

Durch dieses Vorgehen steigen die Chancen, alle Zielgruppen 
zu erreichen, auch jene, die bis dato in der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung oft unterrepräsentiert sind. Aufsuchende 
Maßnahmen bieten ein großes Potenzial, auf Schwierigkei-
ten und Besonderheiten bezüglich des Geschlechtes, Alters, 
Bildungsniveaus, sozioökonomischen Status und Flexibilisie-
rung von Arbeit zu reagieren. Alle Beschäftigten können un-
abhängig von ihrer Beschäftigungsform niederschwellig und 
ohne großes Eigenbemühen in ihrer konkreten Situation bzw. 
belastenden Umgebung aufgesucht und bezüglich bestimm-
ter, für sie relevanter Themen sensibilisiert werden. Insbeson-
dere bei Männern, jungen Beschäftigten und sozial Schwä-
cheren, die insgesamt präventive Maßnahmen seltener in 
Anspruch nehmen, aber ein höheres Gesundheitsrisiko auf-
weisen, steigen so die Möglichkeiten, gesundheitliche Un-
gleichheiten zu vermindern.

Kennzeichnend für eine aufsuchende Gesundheitsförderung 
ist insgesamt eine Mensch-Mensch-Interaktion, die dem Ziel 
einer Verhaltensänderung, Gesundheitsförderung und Präven-
tion dient. Die Maßnahmen können dabei von verschiedenen 
Personen durchgeführt werden. Neben externem professionel-
lem Fachpersonal kann auch intern auf die Belegschaft zurück-
gegriffen werden, und geeignete Beschäftigte können zu be-
stimmten Themen wie z. B. Augenergonomie, Erholung, Stress, 
Ernährung oder Bewegung geschult werden. Als gezielt ausge-
bildete Gesundheitslotsen oder Gesundheitslotsinnen können 
sie anschließend zu dem entsprechenden Thema Kurzmaßnah-
men durchführen oder als niederschwellige Ansprechpersonen 
fungieren.

Insgesamt werden Kosten eingespart, da beispielsweise keine 
separaten Räumlichkeiten geschaffen oder angemietet werden 
müssen.

3.3 Entwicklung und Forschungsstand  
 aufsuchender Gesundheitsförderung

Die aufsuchende Gesundheitsförderung stellt kein neues 
Phänomen dar, sondern wird bereits seit einigen Jahrzehnten 
diskutiert und sowohl im Arbeitsschutz als auch in den Berei-
chen Bewegung und Entspannung praktiziert.

Laut Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG, 1996) ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, die auszuführende Arbeit menschengerecht, 
also ergonomisch zu gestalten (Verhältnisprävention). Dies 
umfasst die Gestaltung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsmittel, 
der Arbeitsumgebung und der Arbeitsorganisation. In der 
Praxis wird er bei dieser Aufgabe in der Regel von Arbeits-
platzeinrichtern und -einrichterinnen oder von Sicherheits-
fachkräften unterstützt. Ebenso trägt der Arbeitgeber die 
Verantwortung für die Durchführung einer Gefährdungsbe-
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urteilung an jedem Arbeitsplatz. Das bedeutet, dass er – ne-
ben allen anderen Gefährdungsfaktoren – regelmäßig jeden 
Arbeitsplatz hinsichtlich seiner ergonomischen Gestaltung 
überprüft. Falls die dort durchzuführende Arbeit aufgrund 
nicht ergonomischer Gestaltung zu Belastungen führen kann, 
hat er Maßnahmen zur verbesserten Gestaltung zu treffen. Da-
rüber hinaus sind die Beschäftigten zu unterweisen, wie sie 
ergonomisch an ihren Arbeitsplätzen arbeiten können, z. B. 
Bewegungsabläufe möglichst belastungsarm gestalten oder 
statische Haltungen vermeiden (Verhaltensprävention). In ei-
ner aufsuchenden Gesundheitsförderung können die Be-
schäftigten insbesondere Übungen erlernen, die den arbeits-
bedingten Belastungen entgegenwirken.

Bei Bildschirmarbeit beispielsweise sind entsprechende er-
gonomische Maßnahmen sogar gesetzlich verankert. In der 
von 1996 bis 2016 geltenden Bildschirmarbeitsverordnung 
(BildscharbV, § 5) waren regelmäßige Bildschirmpausen  
als organisatorische Maßnahme vorgesehen. Seit Ende 2016 
regelt die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV, 2004) dies- 
bezügliche Arbeitsunterbrechungen (siehe Anhang der  
ArbStättV unter Punkt 6.1 „Allgemeine Anforderungen an 
Bildschirmarbeitsplätze“):

„(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Tätig-
keiten der Beschäftigten an Bildschirmgeräten insbeson-
dere durch andere Tätigkeiten oder regelmäßige Erho-
lungszeiten unterbrochen werden.

(3) Für die Beschäftigten ist ausreichend Raum für wech-
selnde Arbeitshaltungen und -bewegungen vorzusehen.“

(ArbStättV, 2004, Anhang Anforderungen und Maßnahmen für 
Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1, 6 Maßnahmen zur Gestaltung von 
Bildschirmarbeitsplätzen)

Im Kontext Betrieblicher Gesundheitsförderung sprach sich 
Breuer (1995) bereits in den 1990er-Jahren bei überwiegend 
sitzenden Tätigkeiten für Bewegungspausen am Arbeitsplatz 
aus. Ausgangspunkt waren die zunehmenden Sitzphasen 
und das damit einhergehende Phänomen des sedentary life-
style (deutsch: sesshafte Lebensweise, Bewegungsarmut) in 
der gesamten Lebensspanne. Lange Sitzphasen, Inaktivität 
und ein überwiegend sitzender Lebensstil wirken sich nega-
tiv auf die Gesundheit aus. Dies mündete in umfassenden 
wissenschaftlichen Überlegungen und Forschungsfragen, die 
sich damit beschäftigen, welche Gesundheitsgefahren durch 
vermehrtes Sitzen und einen sedentary lifestyle entstehen 
und wie dieser Entwicklung und diesbezüglichen Auswirkun-

gen begegnet werden kann (Biddle, 2011; Hamilton & Neville, 
2012). Lange Sitzphasen bewirken eine Drosselung des Stoff-
wechsels. Sie stehen in Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Krebserkrankungen, Adipositas, Diabetes Typ 
2, Rückenbeschwerden sowie einer vorzeitigen Mortalität 
und münden in erhöhter Müdigkeit, niedrigerer Aufmerksam-
keit und geringerem Aktivierungsniveau. Sitzen wird  
dabei als eigenständiger Risikofaktor betrachtet, der nicht 
allein durch körperliche Aktivität in der Freizeit kompen-
siert werden kann (Dunstan, Howard, Healy & Owen, 2012;  
Dunstan, Thorp & Healy, 2011; Rutten, Savelberg, Biddle & 
Kremers, 2013). Rutten et al. (2013) empfehlen regelmäßige 
Unterbrechungen von längeren Sitzphasen durch kurze  
körperliche Aktivitäten bzw. fünfminütige Stehphasen alle  
30 Minuten.

Das Problem des sedentary lifestyle wird durch Arbeiten 4.0 
auf vielfältige Weise, z. B. durch Digitalisierung oder hohe 
Pendelbelastung, weiter verschärft. Räumlich und zeitlich 
flexible Arbeitsformen beeinflussen das Gesundheitsverhal-
ten und den Gesundheitszustand in verschiedener Hinsicht. 
Mögliche Gesundheitsfolgen sind z. B. Muskel-Skelett- 
Erkrankungen, erhöhte Erschöpfung, Müdigkeit, Gereiztheit, 
Nervosität, innere Unruhe, Angst, Anspannung, Stresserleben 
und vermehrte Schlafstörungen (Arlinghaus & Nachreiner, 
2014; Derks, van Mierlo & Schmitz, 2014; Tavares, 2017; Van 
Steenbergen, van der Ven, Peeters & Taris, 2018).

In entsprechenden Studien sind vor allem Aussagen hinsicht-
lich Bewegung und Stressreduktion/Entspannung zu finden, 
aber auch zur Organisation von Ruhepausen zur psychischen 
und physischen Gesundheitsförderung. Insgesamt führen 
diese Studien zu einem positiven Fazit hinsichtlich der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit, physischen Gesundheit und Re-
duktion der Sitzzeit. Aussagen können getroffen werden für 
den Blutdruck, den Body-Mass-Index (BMI), das metaboli-
sche Risiko (Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Fettstoffwechsel-
störung, Insulinresistenz), Körpergewicht, Schmerzen und 
Beschwerden. Indikatoren wie Stimmungssteigerung, Stress-
empfinden, Selbstwertgefühl, Lebensqualität und soziale In-
teraktion am Arbeitsplatz ermöglichen Aussagen zur psycho-
sozialen Gesundheit (Galinsky et al., 2007; Höss-Jelten, 
Maier & Dolp, 2014; Lara et al., 2008; Macedo, Trindade, Bri-
to & Dantas, 2011; Mess et al., 2015; Sarkar, Taylor, Lai, She-
gog & Paxton, 2016; Taylor, 2005, 2011; Taylor et al., 2013; 
Taylor et al., 2010; Weineck, 2011; Yancey et al., 2004).  
Weineck (2011) betont, dass sich bereits kurze Bewegungs-
aktivitäten positiv auf die Leistungsfähigkeit, die Konzentrati-
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onsfähigkeit und die Lernfähigkeit auswirken. Sie bauen psycho-
physische Spannungszustände ab und führen zu gesteigerter 
Durchblutung, besserer Sauerstoffversorgung, einer Erhöhung 
des Dopaminspiegels, einer Ausschüttung von Endorphinen und 
somit zu einer Senkung des Stresshormonspiegels.

Mit dem Bewusstsein für das Phänomen sedentary lifestyle 
und zunehmende Bewegungsarmut wurden erste Studien 
durchgeführt, die in den Arbeitsablauf integrierte Kräfti-
gungs-, Koordinations-, Mobilisations- oder Entspannungs-
angebote hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf die physische 
und psychische Gesundheit und Leistungsfähigkeit unter-
suchten. Dennison und Dennison (1990) belegten einen posi-
tiven Einfluss von Bewegungspausen auf Denk- und Lernpro-
zesse im beruflichen Alltag. Pronk, Pronk, Sisco, Ingalls und 
Ochoa (1995) analysierten, wie sich ein zehnminütiges Be-
wegungsprogramm auf Kraft, Beweglichkeit, Stimmung so-
wie beruflichen Stress von Arbeiterinnen und Arbeitern in 
Fabriken auswirkt. Wurden die kurzen Programme aus Kräfti-
gungs- und Dehnübungen täglich durchgeführt, waren so-
wohl eine Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
und eine zunehmende Beweglichkeit als auch eine Verbesse-
rung der psychischen Gesundheit möglich.

Yancey et al. (2004) untersuchten in einer randomisierten 
und kontrollierten Studie die Wirkung einer zehnminütigen 
Aktivitätspause, bestehend aus Dance-Aerobic und Eigenge-
wichtsübungen. Die Übungen wurden im Berufsalltag von 
inaktiven, viel sitzenden, übergewichtigen Beschäftigten im-
plementiert und hinsichtlich ihrer Wirkung auf die subjektive 
Gesundheit, auf die Zufriedenheit mit der gegenwärtigen 
Fitness sowie auf die Stimmung überprüft. Die Ergebnisse 
verdeutlichen, dass die Beschäftigten der Interventionsgrup-
pe im Vergleich zu denen der Kontrollgruppe ihre subjektive 
Gesundheit weniger gut einschätzen, mit ihrer körperlichen 
Leistungsfähigkeit weniger zufrieden sind, niedrigere Stim-
mungswerte, vor allem Energie, aufweisen. Diese Ergebnisse 
können dahingehend positiv bewertet werden, dass inaktive 
Beschäftigte durch eine aktive Pause bzw. Pausengestaltung 
motiviert werden, einen aktiven Lebensstil aufzubauen 
(Yancey et al., 2004).

Galinsky et al. (2007) analysierten, ob zusätzliche Bildschirm-
pausen bzw. Arbeitsunterbrechungen geeignet sind, Be-
schwerden und Augenschmerzen von Beschäftigten am PC 
zu reduzieren sowie die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Dafür 
wurden über einen Zeitraum von vier Wochen die regulären 
Pausen von zweimal 15 Minuten um vier weitere fünfminüti-

ge Pausen erweitert. In diesen sollte ein Teil der Beschäftig-
ten, die Aktivgruppe, vorgegebene Dehnübungen vor allem 
für den Nacken, den Rücken, die Schultern und die unteren 
Extremitäten in Eigenregie durchführen. Ein anderer Teil, die 
Passivgruppe, erhielt keine Instruktionen bzw. spezielle Auf-
gaben. Die Ergebnisse zeigen, dass zusätzliche Bildschirm-
pausen, unabhängig von einer aktiven oder passiven Gestal-
tung, mit geringeren Beschwerden und Augenschmerzen 
sowie einer höheren Leistungsfähigkeit, operationalisiert 
anhand einer schnelleren Dateneingabegeschwindigkeit, 
einhergehen. Letzterer Befund ist vor allem dahingehend re-
levant und bemerkenswert, dass die Beschäftigten durch die 
zusätzlichen Pausen faktisch eine um 20 Minuten reduzierte 
Arbeitszeit vorweisen, jedoch insgesamt eine höhere Arbeits-
leistung erbringen. Aufgrund einer geringen und inkonse-
quenten Durchführung der vorgegebenen Dehnübungen in 
Eigenregie konnten keine Unterschiede zwischen der aktiven 
und passiven Gruppe dargelegt werden.

Lara et al. (2008) prüften in einer Längsschnittstudie über ein 
Jahr die Effekte einer täglichen, während der Arbeitszeit 
stattfindenden zehnminütigen Aktivpause am Arbeitsplatz. 
In der Pause wurden Dehnübungen und Dance-Aerobic ange-
boten, die mit Anstieg des Fitnesslevels der Beschäftigten in 
ihrer Intensität gesteigert wurden. Zentrale Ergebnisse sind 
eine Reduktion des Gewichts, des BMI, des Taillenumfangs 
sowie des diastolischen Blutdrucks (bei Frauen) zwischen 
dem ersten und dem zweiten Erhebungszeitpunkt.

Mit Wirkungen auf das Schmerzempfinden beschäftigten 
sich Macedo et al. (2011). Sie analysierten in ihrer Interven-
tionsstudie über einen Zeitraum von acht Monaten die Effek-
te eines dreimal wöchentlich stattfindenden 15-minütigen 
Bewegungs- und Entspannungsprogramms. Das Programm 
bestand aus Dehn- und Mobilisationsübungen insbesondere 
der schmerzenden Körperpartien, aus Pilates, Massagen und 
spielerischen Übungen. Die Übungen wurden zielgruppen-
spezifisch ausgewählt und angepasst. Es konnte gezeigt wer-
den, dass sich in der Interventionsgruppe das Schmerzemp-
finden im Rücken und im Handgelenk signifikant reduzierte, 
während in der Kontrollgruppe keine statistisch bedeutsa-
men Veränderungen beobachtet werden konnten. Allerdings 
äußerten einige Beschäftigte, dass sie sich unwohl fühlen, 
wenn sie vor Kolleginnen oder Kollegen Kniebeugen ausfüh-
ren, den Rumpf beugen oder von ihnen Massagen erhalten. 
Mit Blick auf diesen Befund erscheint es besonders bedeu-
tend zu sein, Trainer und Trainerinnen diesbezüglich zu sensi-
bilisieren und anzuregen, offen mit den Beschäftigten zu 
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kommunizieren und gegebenenfalls Übungen nicht durchzu-
führen. Insgesamt nahm das Bewegungsprogramm aber ei-
nen positiven Einfluss auf das Arbeitsklima.

Höss-Jelten et al. (2014) evaluierten nach zwei Jahren Lauf-
zeit die Wirkung der sogenannten Aktiven Pause, einer ein- 
bis zweimal täglich stattfindenden fünf- bis zehnminütigen 
Maßnahme mit spezifischen Kräftigungs-, Mobilisations- und 
Entspannungsübungen am Arbeitsplatz. Die Aktive Pause 
wurde auf dem 3. Gesundheitstag der Universität Augsburg 
im Jahr 2009 vorgestellt. Als Pilotprojekt wurde sie zuerst in 
der Bibliothek der Universität durchgeführt und anschlie-
ßend auf die gesamte Universität sowie die Hochschule 
Augsburg ausgeweitet. Ziel der Maßnahme ist es, längere 
Sitzphasen zu unterbrechen, um die Aktivität und Aufmerk-
samkeit zu fördern. Die Einheiten sollen dabei an arbeits-
platzspezifischen Belastungen und Bedürfnissen der Be-
schäftigten ausgerichtet sein und werden von extra hierfür 
geschulten Beschäftigten geleitet. Die Evaluation der Maß-
nahme ergab einen Rückgang physischer Beschwerden so-
wie eine Verbesserung psychischer Faktoren wie bessere 
Konzentration und mehr Energie. Im Durchschnitt nahmen 
die Beschäftigten dreimal in der Woche teil und waren sehr 
zufrieden mit der Maßnahme. Die Aktive Pause ist ein erfolg-
reiches und, durch den Einsatz von geeigneten Beschäftigten, 
nahezu kostenfreies aufsuchendes Bewegungsprogramm.

Sarkar et al. (2016), Taylor et al. (2013) und Taylor et al. 
(2010) evaluierten das von Taylor (2005) konzipierte Booster 
Break Program, eine tägliche zehn- bis 15-minütige Einheit, 
bestehend aus Kräftigungs-, Mobilisations-, Dehn- und Ent-
spannungsübungen, die von angelernten Beschäftigten 
durchgeführt wird (Vorstellung des Konzepts in Kapitel 3.4.1, 
S. 34). In einer ersten Interventionsstudie analysierten Taylor 
et al. (2010) in einem Pre-Post-Testdesign die Implementie-
rung des Programms über sechs Monate in einem Kleinunter-
nehmen. Evaluiert wurden zum einen die Durchführung des 
Programms, Instruktionen, Demonstrationen und die Moti-
vation durch die anleitende Person an sich. Zum anderen 
wurden anhand verschiedener validierter Instrumente die 
Lebensqualität, das Stresslevel, Verhaltensänderungen 
(Selbstwirksamkeit, Freude, Vorteile, Barrieren und soziale 
Unterstützung), die körperliche Aktivität und sedentäres Ver-
halten (Sitzverhalten) erhoben sowie BMI und Blutdruck er-
fasst. Im Posttest zeigte sich sowohl an den Arbeitstagen als 
auch am Wochenende eine Aktivitätssteigerung. Die Sitzzeit 
verringerte sich an Arbeitstagen durchschnittlich um 206 Mi-
nuten, es wurde eine Reduktion des Körpergewichts evident, 

der Wert des HDL-Cholesterins8 hatte sich verbessert und es 
wurde eine Tendenz zu einer besseren sozialen Unterstüt-
zung deutlich. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass das 
Programm positive Impulse für die eigene Lebensweise weg 
von einem sitzenden Lebensstil, hin zu einem aktiveren Le-
bensstil liefern kann. Dies ist besonders dahingehend rele-
vant, dass Sitzen als eigenständiger Risikofaktor hinsichtlich 
gesundheitlicher Folgen gilt. Die Ergebnisse sprechen für einen 
Nutzen des Booster Break Program. Äußerst positiv ist zu be-
werten, dass dieses Gesundheitsprogramm mit minimalem Auf-
wand und geringen Ressourcen durchführbar ist.

In einer weiteren Studie untersuchten Taylor et al. (2013) an-
hand von Interviews die Akzeptanz des Booster Break Pro-
gram und die Zufriedenheit innerhalb der teilnehmenden 
Belegschaft damit. Ziel war es, Vorteile und Barrieren des 
Programms zu identifizieren. Hierfür wurden Interviews mit 
35 Personen, die über sechs oder zwölf Monate regelmäßig 
am Booster Break Program teilgenommen hatten, inhalts-
analytisch ausgewertet. Taylor et al. (2013) konnten drei zen-
trale Vorteile identifizieren. Erstens wurde berichtet, dass 
Spaß und Freude gefördert und der Stress reduziert wurden. 
Zweitens wurden ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein und 
eine Unterstützung bei der Verhaltensänderung angegeben. 
Drittens äußerten die Teilnehmenden eine erhöhte soziale 
Interaktion am Arbeitsplatz. Mit Blick auf Barrieren wurden 
zum einen Bedarf an mehr Unterstützung durch die Unter-
nehmensleitung und zum anderen der Wunsch nach größerer 
Übungsvariation genannt.

In einer dritten Studie analysierten Sarkar et al. (2016) in ei-
ner Querschnittsuntersuchung den Zusammenhang von sub-
jektiv wahrgenommener Gesundheit, sedentärem Verhalten 
und BMI bei Teilnehmenden am Booster Break Program. Es 
konnte kein Zusammenhang zwischen sedentärem Verhalten 
und dem subjektiv wahrgenommenen Gesundheitszustand 
aufgezeigt werden. Hinsichtlich BMI und subjektiv wahrge-
nommenem Gesundheitszustand bestand ein negativer Zu-
sammenhang: Je größer der BMI, desto schlechter wurde die 
eigene Gesundheit wahrgenommen.

8 Bestimmte Eiweiße (Lipoproteine) binden das Cholesterin im Körper und transportieren 
es von der Leber, wo das Cholesterin produziert wird, zu den Körperzellen oder von 
den Körperzellen zurück zur Leber. Die Lipoproteine werden nach ihrer Dichte bzw. ihrer 
Schnelligkeit unterschieden: very low density lipoproteins (VLDL), low density lipopro-
teins (LDL), intermediary density lipoproteins (IDL) und high density lipoproteins (HDL). 
Das HDL ist das einzige Lipoprotein, das Cholesterin von den Körperzellen aufnimmt und 
zur Leber zurücktransportiert. Daher wird es auch als „gutes Cholesterin“ bezeichnet, 
weil es keine Arterienverkalkung (Arteriosklerose) verursacht, sondern sich positiv auf 
die Gefäße und den Cholesterinspiegel auswirkt.
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Mess et al. (2015) analysierten die Wirksamkeit der Maßnah-
me Pausenexpress des Allgemeinen Deutschen Hochschul-
sportverbands (Vorstellung des Konzepts in Kapitel 3.4.1,  
S. 33) hinsichtlich einer nachhaltigen Bindung an das neu er-
lernte Gesundheitsverhalten, der Motivation zu körperlicher 
und sportlicher Aktivität sowie der Teilnahme an weiteren 
universitären Sportangeboten. Es wird evident, dass der Pau-
senexpress sehr gut geeignet ist, um gefährdete Gruppen zu 
erreichen, die Motivation der Teilnehmenden, auch der sport-
lich Inaktiven, zu steigern sowie gesundheitsförderliche Ef-
fekte zu erzielen. 53 Prozent der sportlich Inaktiven waren 
nach der Maßnahme motiviert, an weiteren Sportkursen der 
Universität teilzunehmen. Dieses positive Ergebnis kann da-
hingehend gedeutet werden, dass auch risikoexponierte Be-
schäftigte langfristig von niederschwelligen Maßnahmen 
profitieren können. Weiterhin wurden die inhaltlich-organi-
satorischen sowie die räumlich-materiellen Bedingungen als 
positiv bewertet. Optimierungsbedarf besteht hinsichtlich 
der Häufigkeit und Dauerhaftigkeit. Es wird der Wunsch ge-

äußert, einen höheren Umfang in Form von mehreren Termi-
nen pro Woche zu realisieren und die Maßnahme kontinuier-
lich das gesamte Jahr über stattfinden zu lassen. Kritikpunkte 
von Mess et al. (2015) sind, dass aufgrund der kurzen Dauer 
keine trainingswirksamen Reize, sondern nur gesundheits-
förderliche Effekte erzielt werden können. Vor dem Hinter-
grund, dass die Betriebliche Gesundheitsförderung und so-
mit auch diese aufsuchenden Gesundheitsmaßnahmen den 
Prämissen des Gesundheitssports und nicht einem sportwis-
senschaftlichen Training unterliegen, ist dies nicht als nega-
tiv anzusehen, sondern lediglich als eine Einschränkung hin-
sichtlich sportlicher Aktivität zu betrachten. Dem Wunsch der 
Teilnehmenden zu folgen und die Maßnahme kontinuierlich 
das gesamte Jahr über anzubieten, würde auch den Ansprü-
chen der Betrieblichen Gesundheitsförderung vollständig 
gerecht, denn laut gesundheitspsychologischen Erkenntnis-
sen können Verhaltensänderungen erst dann als stabil ange-
sehen werden, wenn sie mindestens sechs Monate lang 
selbstständig aufrechterhalten wurden.

Zusammenfassung: Entwicklung und Forschungs-
stand aufsuchender Gesundheitsförderung

Betrachtet man die Bereiche Bewegung, Entspannung 
und – im weitesten Sinne – gesundheitsgerechtes Verhal-
ten bei der Arbeit, zeigt sich insgesamt, dass die (Möglich-
keit zur) Integration in den Alltag die Bindung an einen 
aktiven Lebensstil sowie die Teilnahmebereitschaft ver-
bessert. Grundlegend für aufsuchende Maßnahmen ist, 
dass es nicht erforderlich ist, dass sich Personen mit glei-
chen Beschwerden oder einem ähnlichen Trainingszu-
stand zusammenfinden. Vielmehr werden die Einheiten so 
konzipiert, dass alle Beschäftigten unabhängig von ihrem 
Gesundheitszustand und Leistungsniveau angesprochen 
werden, indem Übungen variiert oder individuell ausge-
wählt werden können.

Dabei scheint eine Sensibilisierung der Beschäftigten und 
der Führungsebene für die Wichtigkeit aufsuchender 
Maßnahmen ein zentraler organisationaler Erfolgsfaktor 
zu sein: Führungskräfte sollten an Maßnahmen teilneh-

men und/oder diese unterstützen, Beschäftigte müssen 
sich ihrer Eigenverantwortung bewusst sein. Eine Unter-
stützung durch das Unternehmen in Form von zeitlichen 
und finanziellen Ressourcen bzw. Arbeitszeitanrechnung 
ist ferner von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche 
und langfristige Implementierung.

Den größten Erfolg versprechen tägliche, kurze Maßnah-
men, die dauerhaft angelegt sind, mindestens jedoch 
sechs Monate andauern müssen, um einen stabilen ge-
sundheitspsychologischen Effekt bezüglich einer Verhal-
tensänderung zu erzielen. Ein dauerhaftes Angebot lässt 
sich vor allem durch den Einsatz von Gesundheitslotsen 
und Gesundheitslotsinnen realisieren.

Es lässt sich festhalten, dass barrierefreie und nieder-
schwellige Programme eine große Chance darstellen, den 
Gesundheitszustand zu verbessern sowie krankmachende 
Verhaltensmuster durch gesundheitsförderliche zu erset-
zen (Brehm & Bös, 2006).
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3.4 Aufsuchende Gesundheitsförderung  
 in der Praxis

Konkrete Umsetzungsbeispiele für Maßnahmen der aufsu-
chenden Gesundheitsförderung gibt es bereits einige. Im Vor-
dergrund stehen bisher Programme in den Bereichen Bewe-
gung, Entspannung und Ergonomie am Arbeitsplatz. Ferner 
gibt es Angebote zum Thema Schlaf und Erholung. Im Folgen-
den werden ausgewählte Beispiele vorgestellt und im An-
schluss diskutiert. Mit ihrer Hilfe werden Inhalte und Gelin-
gensmerkmale wie Dauer, Häufigkeit und Qualifikation des 
durchführenden Personals herausgearbeitet und Empfehlun-
gen für die konkrete Praxis der aufsuchenden Gesundheits-
förderung gegeben.

Neben der Durchführungshäufigkeit unterscheiden sich die 
Angebote in der Regel darin, wer die Maßnahme anleitet 
(externes Fachpersonal vs. Gesundheitslotsen bzw. Gesund-
heitslotsinnen). Daher werden zwei Konzepte vorgestellt, die 
sich in diesem Punkt unterscheiden: Im Pausenexpress wer-
den die Einheiten von externem Fachpersonal konzipiert und 
angeleitet, beim Booster Break Program werden interne Res-
sourcen genutzt und die Einheiten von Beschäftigten durch-
geführt. Beide Maßnahmen sind dem Bereich Bewegung und 
Erholung zuzuordnen und wurden in der Praxis vielfach er-
probt. Abschließend zeigen verschiedene Best-Practice- 
Beispiele die thematische Bandbreite und Möglichkeiten der 
Individualisierung von aufsuchenden Maßnahmen auf.

3.4.1 Konzepte aufsuchender 
  Gesundheitsförderung

Pausenexpress des Allgemeinen Deutschen 
Hochschulsportverbands
Der Pausenexpress wurde im Jahr 2010 vom Allgemeinen 
Deutschen Hochschulsportverband (adh) eingeführt. Die auf-
suchende, niederschwellige, ausgewogene Maßnahme für 
das Setting Hochschule dauert 15 Minuten und umfasst Kräf-
tigungs-, Mobilisations-, Dehn- und Entspannungsübungen. 
Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt in der Arbeitszeit. 
Zertifiziertes Trainingspersonal und Fachkräfte aus der Sport-
wissenschaft führen die Einheiten direkt am Arbeitsplatz 
durch, gegebenenfalls unter Einsatz von alltagsspezifischen 
Gegenständen aus dem Büro oder Kleingeräten wie Hanteln, 
Theraband, Flexibar oder Bällen. Als Rahmenbedingungen 
werden vom adh eine mindestens zehnwöchige Programm-
dauer, eine 15-minütige Dauer der Einheiten, eine Häufigkeit 

von ein- bis zweimal pro Woche sowie eine Gruppenstärke 
von vier bis acht Personen vorgegeben. Inhaltlich soll es sich 
um ein „individuelles, abwechslungsreiches und intensives 
Kurzprogramm aus Entspannung, Mobilisation und Bewe-
gung speziell für den Schulter-, Nacken- und Rückenbereich“ 
(Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband, 2018) han-
deln.

Der Aufbau einer Einheit hat folgende Struktur:
1. Kurze Erwärmung und Mobilisation zur Lockerung der 

Muskulatur und Erwärmung des Herz-Kreislauf-Systems
2. Hauptteil mit vielfältigen Kräftigungs-, Koordinations-, 

Stabilisations- und Gleichgewichtsübungen,
3. Cool-Down mit Dehn- und Entspannungsübungen wie 

Progressive Muskelrelaxation, Augenentspannung, 
Atemübungen oder Selbstmassage.

Für diese kurze aktive Pause ist weder ein Kleidungswechsel 
noch eine Anfahrt notwendig. Gruppen können sich individu-
ell zusammenfinden, den Durchführungsort wählen sowie 
den Termin mit den verantwortlichen Personen vereinbaren 
und inhaltliche Wünsche oder gesundheitliche Einschränkun-
gen nennen. Beispielsweise könnten sich Angestellte eines 
Instituts oder einer Abteilung zusammenfinden und gemein-
sam entscheiden, ob sie lieber arbeitsplatznahe Büro- und 
Beratungsräume, Flure oder Plätze im Freien für die Maßnah-
me nutzen wollen. Ziele des Pausenexpresses sind ein Aus-
gleich von Körper und Geist, Stressabbau, Förderung des 
Wohlbefindens, Reduktion von körperlichen Beschwerden 
sowie eine Klimaverbesserung im Arbeitsumfeld und die 
Stärkung des Teamgeistes. Am Ende jedes Programms wird 
eine Kurzevaluation anhand eines vorgegebenen Fragebo-
gens durchgeführt.

Der Pausenexpress orientiert sich dabei nach Mess et al. 
(2015, S. 215) insbesondere an den folgenden Kernzielen des 
Gesundheitssports:

(1) Stärkung psychischer Ressourcen,
(2) Prävention von Risikofaktoren,
(3) Stärkung psychosozialer Ressourcen,
(4) Bewältigung von Beschwerden und Missempfinden,
(5) Bindung an gesundheitssportliches Verhalten und
(6) Schaffung und Optimierung unterstützender Settings.

Aktuell bieten 35 Universitäten in ganz Deutschland den 
Pausenexpress für ihre Beschäftigten an.
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Als Variante des Pausenexpresses wurde ein sogenannter 
Sanfter Pausenexpress eingeführt, bei dem die Entspannung 
und sanfte Körperübungen im Vordergrund stehen und ins-
besondere Elemente aus Progressiver Muskelrelaxation, 
Yoga, Wirbelsäulengymnastik oder Autogenem Training ein-
gesetzt werden. Außerdem wurde das Angebot ausgeweitet 
und ein Studi-Pausenexpress für Studierende und deren Lehr-
kräfte eingeführt. Hierbei handelt es sich um ein fünfminüti-
ges Kurz-Bewegungsprogramm mit verschiedenen Übungen 
zur Dehnung, Kräftigung, Stabilisation und zur Entspannung. 
Die Maßnahme dient als aktive Unterbrechung während 
Lehrveranstaltungen und läuft jeweils ein Semester.

Booster Break Program von Taylor
Beim sogenannten Booster Break Program von Taylor (2005) 
handelt es sich um eine tägliche, zehn- bis 15-minütige akti-
ve Bewegungs- und Entspannungspause im Berufsalltag, die 
von speziell geschulten Beschäftigten durchgeführt wird. Die 
aufsuchende Maßnahme wird direkt am Arbeitsplatz in Ar-
beitskleidung durchgeführt, wodurch Barrieren möglichst 
gering gehalten werden. Außerdem senkt die Schulung von 
geeigneten Beschäftigten den Einsatz externer Ressourcen, 
und interne Ressourcen werden gestärkt.

Eine Einheit setzt sich wie folgt zusammen:
1. Kurze ein- bis zweiminütige Aufwärmphase zur Aktivie-

rung des Herz-Kreislauf-Systems und Erwärmung der 
Muskulatur,

2. Zehnminütiger Hauptteil mit Kräftigungsübungen für alle 
großen Muskelgruppen,

3. Ein- bis zweiminütiges Cool-Down mit Dehn- und 
Entspannungsübungen.

Grundlegender Gedanke ist, die „normale“ bzw. gesetzlich 
vorgeschriebene Arbeitspause aktiv zu gestalten, um so ge-
sundheitsförderliche Effekte zu erzielen und eine aktive Er-
holung von der Arbeit zu realisieren. Zielleitend ist es, Stress 
zu reduzieren sowie die physische und psychische Gesund-
heit und die Produktivität der Beschäftigten zu verbessern. 
Bei der Implementierung dieser Booster Breaks ist es grund-
legend notwendig, umzudenken und die Unternehmenskul-
tur zu ändern, sodass die aktiven Pausen von eigens geschul-
ten Beschäftigten täglich angeboten werden.

Beide Konzepte, Pausenexpress und Booster Break Program, 
funktionieren in der Praxis gut, werden angenommen und 
besitzen gesundheitsförderliche Effekte (Mess et al., 2015; 
Sarkar et al., 2016; Taylor, 2011; Taylor et al., 2013; Taylor et 

al., 2010). Sie sind jeweils auf zehn bis 15 Minuten angelegt 
und entsprechen so dem Mindeststandard der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), der besagt, dass eine körperliche 
Aktivität mindestens zehn Minuten am Stück aufrechterhal-
ten werden muss, um gesundheitswirksame Effekte erzielen 
zu können (World Health Organization, 2010). Beide Konzep-
te erreichen jedoch nicht die Mindestforderung der WHO von 
150 Minuten moderater oder 75 Minuten intensiver körperli-
cher Aktivität pro Woche (World Health Organization, 2010). 
Das Booster Break Program entspricht allerdings der Emp-
fehlung, täglich körperlich aktiv zu sein. Der Pausenexpress 
liegt mit einer bis zwei Einheiten pro Woche unter dieser 
Empfehlung und nimmt die Beschäftigten noch stärker in die 
Pflicht, über das Angebot hinaus eigenständig körperlich ak-
tiv zu werden. Während der Pausenexpress nicht dauerhaft 
angelegt ist, sodass er den Ansprüchen der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung nicht vollständig gerecht wird, erfüllt 
das Booster Break Program als dauerhaftes Angebot diesen 
Nachhaltigkeitsanspruch.

Stärken des Pausenexpresses gegenüber dem Booster Break 
Program sind, dass die Steuerung und generelle sportwissen-
schaftliche Planung durch den Allgemeinen Deutschen Hoch-
schulsportverband eine hohe Qualität sicherstellt, und dass 
zertifiziertes externes Personal die Einheiten individuell kon-
zipiert und durchführt. Letztgenannte Stärke geht mit der 
Schwäche einher, dass die Maßnahme aufgrund der damit 
verbundenen Kosten nicht täglich angeboten werden kann. 
Beim Booster Break Program wird hingegen gezielt auf inter-
ne Ressourcen gesetzt, was kostengünstiger ist und ein täg-
liches Angebot ermöglicht. Durch den Verzicht auf Fachper-
sonal gilt es jedoch sicherzustellen, dass die Beschäftigten 
fachlich korrekt handeln und die Maßnahmen in der erfor-
derlichen Qualität anbieten.
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3.4.2 Best-Practice-Beispiele

Da sich Unternehmen in ihren Strukturen, Bedingungen und 
Belastungen unterscheiden, erscheint es essenziell, dass Be-
triebliche Gesundheitsförderung im Allgemeinen und Maß-
nahmen oder bestehende Konzepte im Speziellen nicht unre-
flektiert von anderen Unternehmen übernommen werden. 
Die Angebote müssen stets individualisiert und auf die Gege-
benheiten ausgerichtet werden, um ein passendes Instru-
ment darzustellen.

Im Folgenden sollen daher exemplarisch aus der Praxis stam-
mende aufsuchende Maßnahmen beschrieben werden, die 
sich gezielt mit verschiedenen Herausforderungen beschäfti-
gen. Sie sind positive Impulse für aufsuchende Gesundheits-
förderung und zeigen ihre Stärke auf. Die beschriebenen 
Maßnahmen wurden vom Institut für betriebliche Gesund-
heitsberatung GmbH explizit für Unternehmen konzipiert, die 
sich besonderen tätigkeitsbezogenen Herausforderungen 
gegenübersehen, und auf deren Bedürfnisse, Bedingungen 
und Wünsche zugeschnitten (Institut für betriebliche Ge-
sundheitsberatung, persönliche Kommunikation).

In der Kosmetik-, Chemie- oder Nahrungsmittelbranche gelten hohe Hygienestandards. Daher schränken gerade in der 
Produktion Vorschriften und Regelungen die Handlungsfreiheit der Beschäftigten ein. Dies betrifft auch deren Teilnah-
me an Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung, die außerhalb der Hygienezone stattfinden.

Ein Kosmetikunternehmen wollte auch jene Beschäftigten mit gesundheitsfördernden Maßnahmen erreichen, die sich 
aufgrund ihrer Tätigkeit im Produktionsbereich besonders hohen Barrieren gegenübersehen.

Hierzu wurde eine aufsuchende, innerhalb der Hygienezone stattfindende Maßnahme mit zwei Komponenten, einem 
Gesundheitsexpress in Kleingruppen und einem 1:1-Kurztraining, konzipiert. Von September bis Dezember 2017 nah-
men etwa 60 Beschäftigte direkt am Arbeitsplatz in der Hygienezone daran teil. Der Gesundheitsexpress wurde von 
Fachtrainern und -trainerinnen in Reinkleidung durchgeführt. Einem kurzen Aufwärmen zur Aktivierung des Herz-Kreis-
lauf-Systems und der Mobilisierung der Muskulatur und Gelenke folgten im Hauptteil spezifische Kräftigungs-, Koordi-
nations- und Gleichgewichtsübungen, die auf tätigkeitsbezogene Belastungen zugeschnitten waren. Den Abschluss 
bildeten Dehn- und Entspannungsübungen. Schwerpunkte boten gezielt Übungen für z. B. den Nacken oder die Auge-
Hand-Koordination für Fließbandarbeiten. Im fünf- bis zehnminütigen 1:1-Kurztraining besprachen Gesundheitslotsin-
nen und -lotsen ergänzend spezifische Übungen und deren korrekte Ausführung oder aber sie motivierten allgemein zu 
einer Teilnahme und zu gesundheitsförderlichem Verhalten.

Ziel war es, tätigkeitsbezogene körperliche Beschwerden zu reduzieren, die körperliche Aktivität zu steigern, Achtsam-
keit für die eigene Gesundheit zu entwickeln und das Gesundheitsbewusstsein zu fördern. Mittels Ergebnis- und Pro-
zessevaluation wurden die Akzeptanz und mögliche Effekte wissenschaftlich überprüft. Es zeigte sich eine Verbesse-
rung der Beschwerden in den Bereichen Nacken, unterer Rücken und Schulter, eine Zunahme der sportlichen Aktivität 
und eine Verbesserung des Bewegungsverhaltens sowie eine Steigerung der Motivation, an weiteren Sport- und Bewe-
gungsangeboten teilzunehmen. Ferner konnten die Beschäftigten tätigkeitsbezogene Beschwerden besser bewältigen, 
und fast 95 Prozent der Teilnehmenden wollten wieder bzw. weiterhin am Projekt teilnehmen.

Wünsche zur Optimierung waren, Trainingshäufigkeit, Trainingsdauer und Trainingszeit auszubauen, die Materialien 
und Kleingeräte häufiger und abwechslungsreicher einzusetzen und das Training dauerhaft anzubieten.

Das zeigt, dass auch unter herausfordernden Bedingungen – wie der Beachtung hoher Hygienevorschriften in der Pro-
duktion – aufsuchende Aktivitätsprogramme umgesetzt werden können.

Beispiel 1 – Arbeiten in Umgebungen mit hohen Hygienestandards
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Kundenservice und speziell Arbeiten in Callcentern bedeuten für die Beschäftigten meist ehrgeizige Zielvorgaben, hohe 
Arbeitsmengen (bis 250 Telefonate täglich), Zeitdruck mit Pausenverzug und fehlende Erholung. Zugleich werden eine 
stets positive Grundhaltung und Kundenorientierung erwartet, auch bei anspruchsvollen, aggressiven und unfreundlichen 
Anrufen. Weitere spezifische Belastungen sind: (1) ein stark strukturierter Gesprächsablauf mit wenig Handlungsspiel-
raum, (2) Großraumbüros, in denen Raumklima, Beleuchtung und Akustik schlecht sind, (3) Desksharing ohne Anspruch 
auf einen festen Arbeitsplatz, (4) nicht ergonomische, qualitativ mangelhafte oder veraltete Arbeitsplatzausstattung und 
Software, (5) generell sehr einseitige Tätigkeit und körperliche Belastung und (6) Beschwerden wie Rückenschmerzen und 
Kopfschmerzen, verursacht durch permanentes Sitzen und Sprechen.

Ein Telekommunikationsunternehmen wollte eine Maßnahme gestalten, die sich in den eng getakteten Arbeitsalltag der 
Beschäftigten im Callcenter integrieren lässt und dabei gesundheitsfördernde und nachhaltige Effekte erzielt.

Hierfür führte zertifiziertes externes Personal einen Gesundheitsexpress durch. Von März bis August 2017 wurden rund 50 
Beschäftigte einmal wöchentlich in Kleingruppen auf Freiflächen in Arbeitsplatznähe trainiert. Der Aufwärmung folgten 
Kräftigungsübungen und Übungen zur Schulung der Koordination und des Gleichgewichts. Den Abschluss bildeten ver-
schiedene Dehn- und Entspannungsübungen. Individuell passende Übungen mit Variationen sprachen die Beschäftigten 
unabhängig von ihrer Konstitution an: alle konnten eine für sie passende Ausführung und Schwierigkeit wählen. Jede 
Einheit hatte einen bestimmten Fokus, z.B. oberer Rücken, aufrechte Haltung oder Augenentspannung.

Ziele waren die Reduktion körperlicher Beschwerden sowie die Steigerung von Motivation und Spaß an körperlicher Akti-
vität, um einen aktiven und gesundheitsförderlichen Lebensstil zu fördern. In der Ergebnis- und Prozessevaluation wurden 
Veränderungen hinsichtlich Motivation, Akzeptanz und körperlicher Effekte wissenschaftlich überprüft. Die Beschäftigten 
gaben an, ihre tätigkeitsbezogenen Beschwerden besser bewältigen zu können, und sie berichteten eine Verbesserung der 
Beschwerden in den Bereichen Nacken, unterer und oberer Rücken. Insbesondere traten diese Effekte bei Männern auf, 
einer oft unterrepräsentierten Gruppe bei Betrieblicher Gesundheitsförderung. Weiterhin stieg die allgemeine Motivation, 
an Sport- und Bewegungsangeboten teilzunehmen.

Optimierungswünsche betrafen die Erhöhung von Trainingshäufigkeit, -dauer und -zeit, einen abwechslungsreicheren 
Einsatz an Materialien und Kleingeräten und eine längere Laufzeit bzw. dauerhafte Implementierung.

Auf der Basis dieser Evaluation wurde die Maßnahme weitergeführt. Zur Optimierung und Erweiterung wurden intern 
Gesundheitslotsinnen und -lotsen ausgebildet, die zu einer stabilen Verhaltensänderung motivieren sollen. Ein eigens 
entwickelter Online-Übungsplaner ermöglicht es, ad hoc eine fundierte Trainingseinheit zusammenzustellen und ergän-
zend zum aufsuchenden Training ein Kurztraining in Eigenregie durchzuführen.

Bei Verhaltensänderungen werden verschiedene Stadien durchlaufen, und jedes Stadium erfordert spezifische Motivati-
onsstrategien. Daher lernten die Gesundheitslotsinnen und -lotsen, die Stadien der Verhaltensänderung (Absichtslosigkeit, 
Absichtsbildung, Vorbereitung einer Verhaltensänderung, Handlung und Aufrechterhaltung einer Verhaltensweise) zu er-
kennen. Idealerweise steht am Ende der Abschluss, d. h. das neue Verhalten ist verinnerlicht und wird dauerhaft durchge-
führt (vgl. Transtheoretisches Modell (Keller, 1999)). Beabsichtigt eine Person beispielsweise (noch) nicht, ihr Verhalten zu 
ändern, sollte ihr Problembewusstsein durch Aussagen wie „Wäre es nicht schön, wenn du dich irgendwann fitter fühlst 
und weniger Schmerzen hast?“ gesteigert werden. Wer bereits in der Absichtsbildung ist, muss hingegen AHA-Effekte 
erfahren, z.B. durch Schildern von eigenen positiven Erfahrungen. 

Beispiel 2 – Arbeiten in Callcentern

…
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Das zeigt, dass auch im eng getakteten Callcenter-Alltag eine aufsuchende Gesundheitsförderung erfolgreich implemen-
tiert werden und gesundheitswirksame Effekte entfalten kann. Die Motivation zur Verhaltensänderung durch interne 
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen sowie ein Online-Übungsplaner, der eine eigenständige Durchführung ermöglicht, 
versprechen nachhaltige Effekte.

Berufe in gefährlichen Umgebungen oder mit hohen körperlichen Belastungen weisen zusätzliche Risiken hinsichtlich Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit auf.

Ein Unternehmen in der Forst- und Waldwirtschaft strebte eine adäquate Betriebliche Gesundheitsförderung an. Die Be-
schäftigten sind einer überdurchschnittlich hohen Unfallgefahr sowie körperlichen Belastungen durch die Arbeit im Freien, 
durch schwere körperliche Arbeit und den Einsatz gefährlicher Maschinen ausgesetzt. Sie müssen ganzjährig bei jedem 
Wetter ihrer Tätigkeit nachkommen, also auch bei extremer Hitze oder Kälte und anderen widrigen Bedingungen. Die 
Belegschaft war durch ihre Tätigkeit und die großen zu betreuenden Forstgebiete sehr schwer zu erreichen aber extrem 
risikoexponiert und stark unfallgefährdet, vor allem durch Stürze und damit einhergehende Verletzungen.

Daher wurde ein Training im Wald realisiert. Von Januar bis Juli 2016 führte ein professioneller Trainer einmal wöchentlich 
ein 30-minütiges sensomotorisches und funktionales Sturz- und Stabilisierungstraining durch. Die Einheiten bestanden 
aus einem spielerischen Aufwärmen unter Einsatz von Bewegungsvariationen, kleinen Fangspielen und Gehirnjogging. 
Der Hauptteil bestand aus einem sensomotorischen Training mit Stabilisations-, Gleichgewichts- und Koordinationsübun-
gen. Die variierenden Untergründe im Wald wurden durch instabile Kleingeräte wie Wackelkissen und Paarübungen simu-
liert. Im Rahmen der Sturzprophylaxe wurde vermittelt, wie Stürze verhindert werden können, aber auch Techniken, um im 
Ernstfall „richtig“ zu stürzen und Verletzungen zu minimieren. Es wurden außerdem Übungen durchgeführt, die einem 
Ungleichgewicht zwischen Muskeln durch Muskelverkürzungen und -abschwächungen entgegenwirken.

Ziel war die Reduktion körperlicher Beschwerden sowie von Stürzen und damit verbundenen Arbeitsunfällen. In der Eva-
luation zeigte sich ein deutlicher Anstieg der körperlich-sportlichen Aktivität, eine Verbesserung der Achtsamkeit bezüglich 
ausreichender körperlicher Bewegung und Gesundheit im Allgemeinen, eine gesteigerte Motivation, an Sport- und Bewe-
gungsangeboten teilzunehmen, sowie ein Rückgang an Stürzen während der Arbeitszeit innerhalb des Maßnahmenzeit-
raums. Weiterhin geben die Beschäftigten an, sich auf zugewachsenem oder unebenem Untergrund sicherer zu fühlen und 
sich besser abfangen zu können, wenn sie in Ungleichgewicht geraten. Insgesamt wurde das Projekt sehr positiv bewertet 
und die Beschäftigten äußerten Zufriedenheit mit dem Trainer, den Trainingsmaterialien und dem Programm. Sie hatten 
dabei Spaß und Freude und wollten erneut teilnehmen. Insbesondere junge Beschäftigte äußerten ein sehr großes Interesse.

Verbesserungswünsche betrafen die Kommunikation vor und während des Projektes sowie eine Einbindung der Maßnah-
me in Arbeitsabläufe.

Das zeigt, dass auch extrem schwer erreichbare Beschäftigte, die hohen körperlichen Belastungen und einer erhöhten 
Unfallgefahr ausgesetzt sind, sehr gut durch aufsuchende Maßnahmen erreicht werden können und dass dadurch die 
Unfallgefahr gesenkt werden kann.

Beispiel 3 – Arbeiten in gefährlichen Umgebungen
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Schichtarbeit birgt große gesundheitsrelevante Risiken; sie begünstigt einerseits verschiedene Erkrankungen, z.B. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom (Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Insulinresistenz), 
Schlafstörungen, Depressionen, Angststörungen, das Restless-Leg-Syndrom oder Magen-Darm-Störungen. Andererseits 
besteht durch eine geringere Reaktions-, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit sowie Belastbarkeit eine erhöhte 
Fehler- und Unfallgefahr in Spät- und Nachtdienst, die mit der Schichtlänge und hintereinanderliegenden Nachtschichten 
weiter ansteigt (Angerer & Petru, 2010). Wer in Schichten arbeitet, ist 2,5-mal häufiger in Arbeitsunfälle verwickelt als 
Personen, die nicht in Schichten arbeiten (Ducki & Busch, 2010). Zentrales Problem der Schichtarbeit ist, dass Schichtar-
beitende gegen ihre innere Uhr leben, also gegen die sogenannte circadiane Rhythmik (Biorhythmus). Diese legt jedoch 
fest, wann bestimmte Körperfunktionen wie ablaufen. Ein Leben gegen den Biorhythmus hat kurz- und langfristig ernst-
zunehmende gesundheitliche Risiken und Probleme zur Folge.

Ein Verpackungsunternehmen stellte sich dieser Herausforderung und wollte seine Beschäftigten dabei unterstützen, 
Schlafstörungen und weitere Erkrankungen auf Grund von Schichtdienst zu vermeiden oder zu reduzieren.

Als Lösung wurde ein schlafbezogenes Unterstützungskonzept speziell für Schichtarbeitende entwickelt. Dieses wurde 
zweimal innerhalb des Kalenderjahres 2017 durchgeführt. Das Konzept bestand aus mehreren Komponenten:
–  Interaktive 30-minütige Kurzvorträge in den Pausenräumen der Produktion zur grundlegenden Sensibilisierung für das 

 Thema Schlaf und Schicht
–  Aufsuchende Einzel- und Gruppenberatung rund um das Thema durch einen wissenschaftlichen Experten.
Die rund 240 Beschäftigten wurden direkt an ihren Arbeitsplätzen in allen drei Schichten gezielt zu den Themen Schlaf und 
Schichtarbeit und diesbezüglichen persönlichen Problemen und Anliegen beraten. Hierbei wurde ein Kurzfragebogen zur 
Erfassung von Schlafqualität und Schlafgewohnheiten eingesetzt. Verschiedene Fragetechniken ließen eine offene Kom-
munikation und Diskussion zu. Grundlegend wurde Vertrauen aufgebaut, um im Anschluss gezielt zu fragen, welchen 
Problemen sich die Beschäftigten gegenübersehen. Es bestand die Möglichkeit, frei zu erzählen und Fragen zu stellen, die 
durch den Experten beantwortet wurden, oder es fand eine Beratung bezüglich der Probleme statt. Am Ende jedes Ge-
sprächs sollte ein konkretes Ziel formuliert werden, das die Person in den kommenden Wochen umsetzen möchte, indem 
etwa gezielte Maßnahmen durchgeführt werden. 

Zielleitend war eine Aufklärung zu gesundem Schlaf, zum Umgang mit Müdigkeitsphasen in der Nachtschicht, eine Verbes-
serung des Wohlbefindens und die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Schichtarbeitenden.

Besonders positiv wurden die Strategien und die Beratung zu Kurzerholungspausen oder Power-Naps in der Nachtschicht 
bei Müdigkeitsphasen bewertet. Die Beschäftigten gaben an, dass sie ihre Leistungsfähigkeit dadurch während der gesam-
ten Schicht besser aufrechterhalten konnten und sich sicherer am Arbeitsplatz fühlten. Parallel zur Schlafberatung hat das 
Unternehmen eine Erholungszone mit Geräten zur Durchblutungsförderung, Massagesesseln und Massagegeräten für die 
Beschäftigten eingerichtet und das Thema Schlaf und Erholung fest ins Betriebliche Gesundheitsmanagement integriert.

Das zeigt, dass die Nachfrage nach Schlafberatungsangeboten in der Arbeitswelt steigt und innovative, aufsuchende Lö-
sungen gefragt sind, um auch risikoexponierte Zielgruppen zu erreichen. Gerade in der Nachtschicht ist es sehr vielver-
sprechend und ratsam, Kurzerholungspausen einzuführen, um die Fehler- und Unfallgefahr zu senken und die Sicherheit 
am Arbeitsplatz zu erhöhen. Aber auch generell empfiehlt es sich im Arbeitsalltag, bezüglich der Bedeutung eines gesun-
den Schlafs aufzuklären und zu sensibilisieren und Kurzerholungspausen einzulegen, um die Konzentrations- und Leis-
tungsfähigkeit zu erhalten.

Beispiel 4 – Arbeiten im Schichtsystem
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Beschäftigte in der Personenbeförderung tragen eine große Verantwortung für andere Menschen und deren Sicherheit. 
Daher ist es besonders fatal, wenn aufgrund eingeschränkter Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit Fehler und Unfäl-
le passieren. Schlafmangel sowie Schlafprobleme und -störungen münden zum Teil direkt in einer niedrigeren Leis-
tungs- und Konzentrationsfähigkeit. Es erscheint daher besonders wichtig, dass Personen, die andere befördern, aus-
reichend und erholsam schlafen. Zumindest sollten sie wissen, was einen gesunden Schlaf ausmacht und wie 
Sekundenschlaf verhindert oder darauf reagiert werden muss. Nur so sind sie in der Lage, ihre eigene Sicherheit sowie 
die der zu befördernden Personen zu gewährleisten.

In einem Verkehrsunternehmen war daher die Herausforderung, die Beschäftigten für die Bedeutung eines erholsamen 
Schlafs zu sensibilisieren und ihnen den Nutzen von kurzen Schlafpausen im Tagesverlauf aufzuzeigen.

Als Lösung wurde ein mehrstufiges Verfahren mit aufsuchenden Komponenten eingesetzt. Zunächst wurden die Füh-
rungskräfte für das Thema Schlaf sensibilisiert, um auf diese Weise ihre Unterstützung zu erhalten und der Belegschaft 
den Stellenwert von Schlaf und Erholung besser vermitteln zu können. Im Rahmen einer eintägigen Schulung wurden 
die Führungskräfte zu sogenannten Schlafbotschafterinnen und Schlafbotschaftern ausgebildet. Sie sind in dieser 
Funktion rund um das Thema Schlaf ansprechbar, beraten bei Bedarf und geben ihr Wissen weiter. Die geschulten Füh-
rungskräfte geben Tipps und können bei konkreten Anliegen kontaktiert werden. Nachdem die Führungskräfte einbe-
zogen waren, fand für die Beschäftigten eine Informationsaktion vor der Kantine statt, und es wurden zwei Impulsvor-
träge angeboten. Auf diese Weise sollten möglichst viele Beschäftigte erreicht und auf die kommenden aufsuchenden 
Maßnahmen vorbereitet werden. Außerdem sollte grundlegend Wissen vermittelt werden, an dem die geschulten Füh-
rungskräfte anknüpfen konnten. Diese suchten anschließend die Beschäftigten gezielt am Arbeitsplatz auf, klärten 
vertiefend auf und beantworteten Fragen. Die Akzeptanzförderung des Themas Schlaf ist dem Verkehrsunternehmen 
weiterhin ein wichtiges Anliegen. Derzeit sind weitere Unterstützungsangebote in Planung.

Das zeigt, dass Unternehmen immer stärker die Wichtigkeit von Schlaf für die Leistungsfähigkeit von Beschäftigten 
erkennen. Beschäftigte in Tätigkeiten, die sich auf die Sicherheit anderer Personen auswirken, sollten und können über 
Zusammenhänge und Abläufe im Körper aufgeklärt werden. Ein spannender Ansatz ist die Ausbildung von Führungs-
kräften, um intern Wissen zu vermitteln und am Arbeitsplatz jederzeit Aufklärung und Unterstützung bei Problemen 
leisten zu können.

Beispiel 5 – Arbeiten in der Personenbeförderung
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Eine menschengerechte Gestaltung von Arbeit ist im ArbSchG (1996) verankert. Die ArbStättV (2004) dient der Sicher-
heit und dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Konkret 
umgesetzt werden diese Anforderungen unter anderem dadurch, dass Neubeschäftigte direkt am Arbeitsplatz eine 
Einführung in dessen ergonomische und gesundheitsgerechte Benutzung erhalten. Dennoch besteht die Gefahr, dass 
über längere Zeit zum Beispiel einseitige Bewegungen oder falsche Haltungen, die zu körperlichen Belastungen führen 
können, zur Gewohnheit werden. 

Hier kann es sinnvoll sein, geeignete Beschäftigte explizit zu ergonomischen Themen zu schulen und zu sogenannten 
Ergonomielotsinnen und -lotsen auszubilden. Sie können die Fachkraft für Arbeitssicherheit intern unterstützen, z.B. als 
Ansprechperson sowie durch aufsuchende Beratung und Wissensweitergabe. Ebenso können die Ergonomielotsinnen 
und -lotsen nicht ergonomische und damit belastende Verhaltensweisen ansprechen sowie für Anliegen der Beschäf-
tigten zur Verfügung stehen.

Beispiel 7 – Arbeiten im Sitzen

Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen sind hohen Belastungen der Augen ausgesetzt. Bildschirmtätigkeiten sind in der 
heutigen Zeit jedoch unabdingbar und vor allem auch durch mobile Endgeräte immer weiter auf dem Vormarsch. Eine 
große Herausforderung besteht somit darin, Beschäftigte trotz dieser Unabdingbarkeit zu entlasten. Kurze und regelmäßi-
ge Bildschirmpausen sind bereits gesetzlich vorgeschrieben. Um präventive und gesundheitsförderliche Effekte zu erzie-
len, gilt es darüber hinaus, diese Unterbrechungen aktiv zu gestalten und gezielte Übungen durchzuführen.

Als Lösung wurde generell für Unternehmen mit Bildschirmarbeitsplätzen eine aufsuchende Ergonomieeinheit zur Entlas-
tung der Augen konzipiert. Diese aufsuchenden Seh- und Augentrainings beinhalten ein Augenmuskeltraining wie Augen-
Yoga, Entspannungsübungen für die Augen wie eine Augenmassage, Blinzeln zur Befeuchtung der Augen oder Übungen 
zur Verbesserung der räumlichen Wahrnehmung. Ergänzend werden Übungen zur Entspannung der Rücken-, Nacken- und 
Schultermuskulatur empfohlen.

Zielleitend ist es, durch verschiedene Übungen eine langfristige Reduktion von Augenstress zu erzielen. Durchgeführt wird 
das Seh- und Augentraining entweder von externen Fachkräften und/oder von intern geschulten Beschäftigten. Letztere 
werden äquivalent zum Gesundheitslotsen oder der Gesundheitslotsin zu sogenannten Augenlotsen und Augenlotsinnen 
ausgebildet.

Beispiel 6 – Arbeiten am Bildschirm
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3.5 Zusammenfassung: Aufsuchende  
 Gesundheitsförderung im Betrieb

Aufsuchende Maßnahmen können positiv und als äußerst 
praxistauglich bewertet werden, um das Verhalten der Be-
schäftigten zu beeinflussen. Durch sie gelingt es in hohem 
Maß und sehr niederschwellig, auch flexibel Beschäftigte in 
die Betriebliche Gesundheitsförderung zu integrieren sowie 
unterrepräsentierte, besonders risikoexponierte, schwer zu-
gängliche Gruppen zu erreichen. Aufsuchende Gesundheits-
förderung stellt ein erfolgreiches Instrument dar, den Heraus-
forderungen von Arbeiten 4.0 und diesbezüglichen Belastungen 
und Stressoren zu begegnen. Zeitliche und örtliche Barrieren 
werden auf ein Minimum reduziert. Weiterhin werden Kosten 
in Grenzen gehalten, da keine Strukturen wie geeignete Trai-
ningsräume, Umkleidekabinen, Duschen oder teure Ausstat-
tung geschaffen oder angemietet werden müssen. Durch diese 
strukturellen Bedingungen ist die aufsuchende Gesundheits-
förderung sowohl für kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) als auch für Großunternehmen und dort vorzufin-
dende Beschäftigungsformen sehr gut geeignet. Insgesamt 
verweisen die Best-Practice-Beispiele darauf, dass aufsuchen-
de Maßnahmen sehr gut akzeptiert und frequentiert werden 
und auch unterrepräsentierte Gruppen erreichen.

Zur Sicherung der Qualität und zur Erzielung von gesund-
heitswirksamen Effekten ist es essenziell, dass aufsuchende 
Gesundheitsmaßnahmen unter Beachtung des Bedarfs, der 
Bedürfnisse und vorhandener Belastungen von Fachpersonal 
konzipiert und bestenfalls auch durchgeführt oder zumindest 
begleitet werden. Die Expertise kann sich dabei aus Berei-
chen wie Sport- und Gesundheitswissenschaften, Psycholo-
gie, Orthoptik/Augenheilkunde, Sucht- oder Ernährungsbera-
tung speisen. Außerdem erscheint es förderlich, die 
Implementation wissenschaftlich begleiten zu lassen. Der 
Einsatz externen Personals könnte für viele Unternehmen auf 
die Dauer zu kostspielig werden, da Angebote im Bereich Be-
wegung, Stress und Ergonomie idealerweise durchgängig 
und mehrmals die Woche bis täglich durchgeführt werden 
sollten. Durch die Schulung und ggf. Zertifizierung geeigne-
ter Beschäftigter zu Gesundheitslotsen und -lotsinnen kön-
nen dauerhafte und gegebenenfalls tägliche Maßnahmen 
kostengünstig bis kostenfrei angeboten werden. Daher emp-
fiehlt sich eine Kombination externer Expertise und interner 
Ressourcen. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass re-
gelmäßige Schulungen, Feedbackgespräche, Evaluationen 

und fachliche Supervision stattfinden, um die Qualität zu 
gewährleisten und sicherzustellen.

Die Bereiche Sucht und Ernährung sind nicht nur allgemein in 
der Betrieblichen Gesundheitsförderung unterrepräsentiert, 
sondern auch in der aufsuchenden Gesundheitsförderung 
bislang eher nicht vertreten. Es konnten keine wissenschaft-
lichen Studien zu explizit aufsuchenden Maßnahmen ausfin-
dig gemacht werden. Hinsichtlich der Sensibilität des Themas 
Sucht sowie des therapeutischen Schweregrads von Sucht-
erkrankungen ist dies weniger überraschend. Betroffene 
nehmen eher anonyme Angebote, Angebote außerhalb der 
Arbeit oder eine 1:1-Betreuung und betriebspsychologische 
Beratung wahr, oder es werden spezielle, zertifizierte Pro-
gramme wie Kurse zur Nikotinentwöhnung angeboten. Mit 
Blick auf den Kontext Ernährung zeigt sich auch hier, dass 
eine professionelle, persönliche und individuelle Ernährungs-
beratung oder Ernährungskurse in geeigneten Räumlichkei-
ten wie einer gut ausgestatteten Küche stattfinden sollten. 
Nichtsdestotrotz sind die Themen Sucht und Ernährung im 
Arbeitskontext als sehr bedeutend anzusehen. Auch hierfür 
bieten sich niederschwellige, aufsuchende Informationsan-
gebote an, die allgemeine Aufklärungsmaßnahmen über ver-
schiedene Suchtthematiken oder Ernährung ergänzen können. 
So kann beispielsweise mittels aufsuchender Maßnahmen ein 
gesundes Kantinenangebot bekannt gemacht oder generell 
bezüglich der Wirkungen von Alkohol im Körper aufgeklärt 
werden. Werden die Maßnahmen in größeren Abständen oder 
im Rahmen bestimmter Aktionen oder Gesundheitstage durch-
geführt, helfen sie, auch Risikogruppen zu erreichen.

Es lässt sich abschließend festhalten, dass aufsuchende Ge-
sundheitsförderung zukünftig für Unternehmen immer attrak-
tiver werden könnte: Sie erreicht alle Beschäftigten, hat ei-
nen insgesamt geringeren Planungsaufwand als klassische 
Betriebliche Gesundheitsförderung, reduziert die Kosten und 
baut durch die unmittelbare Nähe Barrieren ab. Grundlegend 
sollte ein Unternehmen die Entscheidung treffen, ob es kurze 
aufsuchende Einheiten innerhalb der Arbeitszeit ermöglicht. 
Können derartige Maßnahmen als Arbeitszeit angerechnet 
werden, signalisiert die Investition in Gesundheitsförderung 
zugleich Wertschätzung gegenüber der Belegschaft. Dieses 
Konzept ist außerdem aus ökonomischer Perspektive positiv 
zu bewerten, da zusätzliche Pausen einen leistungssteigern-
den Effekt besitzen und zu effektiverer Arbeit führen.
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Der Wandel der Arbeitswelt und Arbeiten 4.0 sind vielgestal-
tig. Neben atypischen Beschäftigungsformen offenbart sich 
die Flexibilisierung auch in einem generellen Wandel der Ar-
beitskultur und geht mit räumlich und zeitlich flexibilisierten 
Arbeitsorganisationen und Arbeitsformen einher. Beschäfti-
gungsinstabilität, mangelhafte soziale Absicherung und Exis-
tenzfragen sind zentrale Belastungen bei flexibler Beschäfti-
gung. Daneben sind Beschäftigte zunehmend schwerer zu 
erreichen, da die Anwesenheit am Arbeitsplatz immer unein-
heitlicher wird. Flexible Beschäftigungsformen gehen außer-
dem nicht selten mit einem eingeschränkten oder fehlenden 
Zugang zu Gesundheitsförderung und Prävention einher. 
Trotz dieser Flexibilisierung von Arbeit ist Betriebliche Ge-
sundheitsförderung nach wie vor primär auf Normalarbeits-
verhältnisse und klassische Arbeitsformen ausgerichtet. Sie 
stößt somit an ihre Grenzen, wenn es darum geht, alle Be-
schäftigten einzubeziehen und deren Gesundheit zu fördern. 
Durch eine wachsende Heterogenität von Beschäftigungsfor-
men und Arbeitsweisen werden nicht nur die Belegschaft 
und Bedingungen, sondern auch gleichzeitig die Gelingens-
faktoren von Gesundheitsförderung und Prävention hetero-
gener. Mit der Flexibilisierung von Arbeit müssen Maßnah-
men der betrieblichen Prävention anders gestaltet werden: 
flexibel, mobil, innovativ, kreativ und unter Berücksichtigung 
der spezifischen Belastungen.

Der Befund, dass atypische Beschäftigungsformen höhere 
Belastungen und andere gesundheitliche Risiken als eine 
Normalbeschäftigung aufweisen, gewinnt dadurch zusätz-

lich an Bedeutung, dass die verschiedenen atypischen Be-
schäftigungsformen mit gesundheitsrelevanten Determinan-
ten wie dem sozioökonomischen Status, Geschlecht oder 
Alter kumulieren. So werden beschäftigungsbezogene Belas-
tungen und Risiken weiter verschärft. Leih- und Zeitarbeit 
oder geringfügige Beschäftigung werden beispielsweise ver-
mehrt von Niedrigqualifizierten und sozial Schwachen aus-
geübt, die somit sowohl aufgrund der Beschäftigungsform 
als auch aufgrund ihres sozioökonomischen Status benach-
teiligt sind.

Gerade die aufsuchende Gesundheitsförderung bietet hier 
großes Potenzial, die Gesundheit aller Beschäftigten zu 
schützen und zu fördern. Es können, wie mit den Best-Prac-
tice-Beispielen aufgezeigt, individuelle Lösungen entwickelt 
werden, die spezifische Herausforderungen und Zielgruppen 
adressieren. Die aufsuchende Gesundheitsförderung erweist 
sich in Wissenschaft und Praxis als erfolgversprechende 
Möglichkeit, auf die Flexibilisierung der Arbeitswelt und die 
diesbezüglich veränderten Gegebenheiten, Belastungen und 
Bedürfnisse zu reagieren. Sie kann gesundheitswirksame Ef-
fekte erzielen sowie auf die Problematik der Erreichbarkeit 
risikoexponierter und gesundheitlich benachteiligter Grup-
pen eine Antwort geben. Die strukturellen Voraussetzungen 
eignen sich in hohem Maße, um alle Beschäftigten zu errei-
chen: Es handelt sich um kurze und niederschwellige Angebo-
te, die meist ohne große technisch-organisatorische Vorberei-
tung nah am Arbeitsplatz und während des Arbeitsverlaufs 
stattfinden. Somit sind nur kurze Arbeitsunterbrechungen nö-

4 Fazit

Gelingensfaktoren für aufsuchende Gesundheitsförderung

– Dauerhafte, langfristig und/oder nachhaltig  
angelegte Durchführung

– Unterstützung und Befürwortung durch  
Führungskräfte

– Anrechnung als Arbeitszeit
– Wissenschaftlich fundierte Programme und  

Maßnahmen

– Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation
– Kombination aus externem Fachpersonal und Qualifizie-

rung geeigneter Beschäftigter zu  
Gesundheitslotsinnen und Gesundheitslotsen

– Kreativität, Ideenreichtum und innovative Lösungen
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tig und Arbeits- und Produktionsprozesse werden lediglich in 
geringem Maß gestört. Aufsuchende Maßnahmen sind sehr 
flexibel einsetzbar und können optimal in den Arbeitsablauf 
integriert werden. Sie verlagern die Gesundheitsförderung und 
Prävention nicht in die Freizeit und damit in die Verantwortung 
der Beschäftigten, sondern binden die Förderung der Gesund-
heit in den Arbeitsalltag und den Arbeitsablauf ein. Dadurch 
ist nur ein Minimum an Eigeninitiative erforderlich. Dies ist 
ein wichtiges Argument bei der Erreichung besonders risiko-
exponierter und unterrepräsentierter Gruppen. Besonders 
erfolgversprechend erscheint es, die Beschäftigten selbst 
passende Zeiten im Arbeitsablauf festlegen zu lassen oder 
aber Zeitfenster zu identifizieren, in denen die meisten Be-
schäftigten anwesend sind wie etwa Besprechungen oder 
Teammeetings. So profitieren auch Beschäftigte, die z. B. 
durch Teilzeit, Freelancing, Dienstreisen oder Telearbeit nur 
eingeschränkt vor Ort sind, von den Maßnahmen. Eine zu-
kunftsorientierte Weiterentwicklung bestünde in digitalen 
Lösungen: So könnten Beschäftigte trotz Abwesenheit z. B. 
via Videoübertragung an den Kurzmaßnahmen teilhaben. 

Insgesamt stellt die aufsuchende Gesundheitsförderung 
durch ihre niederschwellige Integration in den Arbeitsablauf 
eine ideale Möglichkeit dar, Beschäftigte nahezu aller Be-

schäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen zu erreichen, 
wenn sie vor Ort sind. Auf die besonderen Situationen und 
Bedürfnisse Einzelner kann dabei direkt eingegangen wer-
den. Gesundheitslotsinnen und Gesundheitslotsen können 
als Ansprechpersonen fungieren, die allgemein ein Augen-
merk auf bestimmte Themen haben. Aufgrund der Heteroge-
nität der Belastungen kann jedoch keine allgemeingültige 
Empfehlung für eine erfolgversprechende aufsuchende Ge-
sundheitsförderung gegeben werden. Es gilt, diese situativ 
und belastungsspezifisch zu planen und zu realisieren.

Die positiven Impulse aus der Praxis und der zunehmende 
Bedarf, Gesundheitsförderung und Prävention an die Flexibi-
lisierung der Arbeitswelt anzupassen und flexibel einzubin-
den, ermutigen, mit innovativen, aufsuchenden Maßnahmen 
die Praxis der Betrieblichen Gesundheitsförderung weiter zu 
entwickeln und zu ergänzen. Aufsuchende Maßnahmen bie-
ten eine ungemeine Vielfalt und Raum für kreative Lösungen. 
Unternehmen sollten den Mut haben, neue Wege in der Ge-
sundheitsförderung einzuschlagen und offen für innovative 
Lösungen sein. Es sollten weitere wissenschaftliche Studien 
folgen, die Gesundheit und aufsuchende Gesundheitsförde-
rung im Kontext flexibler Beschäftigungsformen, Arbeiten 4.0 
und diesbezüglicher Stressoren gezielt untersuchen.
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